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März 2025

2024 war ein erfolgreiches Jahr für den Ge-
schäftsbereich Zivilschutz und Ausbildung 
(GB ZSA) im BABS. Nachdem wir 2023 die 
Teilstrategie und die prozessorientierte Or-
ganisation entwickelt hatten, starteten wir 
am 1. Januar 2024 in der neuen Struktur, 
die durch die Zusammenlegung der beiden 
ehemaligen Geschäftsbereiche Ausbildung 
und Zivilschutz erforderlich war.

Die Konsolidierung in der neuen Struktur 
verlief erfreulich rasch, es gab nur wenige 
Reibungsverluste und bei Unklarheiten wur-
den die nötigen Absprachen schnell getrof-
fen. Bereits ab Juni war spürbar, dass die 
Prozesse schlanker und effizienter liefen. 
Es macht mir grosse Freude zu sehen, wie 
sich die Organisation und die Zusammen-
arbeit in allen Bereichen positiv entwickeln!

Mit seinem breiten Aufgabenspektrum 
spielt der neu gebildete Geschäftsbereich 
eine zentrale Rolle im Bevölkerungsschutz: 
Dazu gehören zum einen die Schaffung 
der Grundlagen im Zivilschutz generell und 
zu den Schutzbauten und im Kulturgüter-
schutz im Speziellen, zum anderen die Aus-
bildung der Kader und Spezialisten des Zi-
vilschutzes sowie der Führungsorgane im 
Bevölkerungsschutz. Damit legen wir das 
Fundament für die erfolgreiche Krisen- und 
Katastrophenbewältigung und für die Si-
cherheit und den Schutz der Schweizer Be-
völkerung. Das Ausbildungszentrum (EAZS) 
fungiert dabei als Drehscheibe und Netz-
werkplattform des Bevölkerungsschutzes.

Vorbereitet sein – 
das ist unsere Kultur
Die Katastrophen, Notlagen und bewaffneten Konflikte auf der ganzen Welt haben gezeigt, 
wie wichtig gut vorbereitete Einsatzorganisationen sind. Der Schlüssel zum Schutz der  
Bevölkerung liegt in der fundierten Ausbildung und dem Zusammenspiel der spezialisierten 
Einheiten des Bevölkerungsschutzes. Unser junger Geschäftsbereich steht für diese  
Ausbildung und diese Zusammenarbeit.

Daniel Jordi
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Daniel Jordi 
Chef Geschäftsbereich  

Zivilschutz und Ausbildung 

Der vorliegende erste Jahresbericht soll 
anhand ausgewählter Beispiele einen Ein-
blick in die Vielfalt der Tätigkeiten des Ge-
schäftsbereichs geben und gleichzeitig 
aufzeigen, wie wertvoll unsere Arbeit ist. Er 
richtet sich in erster Linie an unsere Partner 
auf allen Stufen, insbesondere in den Kan-
tonen. Uns ist es ein zentrales Anliegen, die 
Zusammenarbeit mit all den unterschiedli-
chen Partnern zu fördern. Nur gemeinsam 
können wir uns für unterschiedlichste Ge-
fährdungen und Bedrohungen wappnen. 
Vorbereitet sein – das ist nicht nur unsere 
Aufgabe, das ist unsere Kultur.

Wir blicken mit grosser Zuversicht und Be-
geisterung in die Zukunft. Unser Ziel ist es, 
die Sicherheit und den Schutz der Schwei-
zer Bevölkerung durch exzellente Ausbil-
dung und effiziente Zusammenarbeit zu 
gewährleisten.

Wir sind stolz auf das, was wir bisher er-
reicht haben, und freuen uns darauf, ge-
meinsam neue Meilensteine zu setzen. 
Die engagierten Mitarbeitenden sind der 
Schlüssel zu unserem Erfolg, und wir sind 
überzeugt, dass wir die Herausforderungen 
annehmen und den Bevölkerungsschutz 
weiter stärken.

Ich wünsche Ihnen  
eine interessante Lektüre!

 
Daniel Jordi

Vizedirektor BABS und  
Chef des Geschäftsbereichs Zivilschutz 
und Ausbildung

»

«
Dieser erste Jahresbericht soll 
anhand ausgewählter Beispiele 

einen Einblick in  
die Vielfalt der Tätigkeiten des 

Geschäftsbereichs geben  
und gleichzeitig aufzeigen, wie 

wertvoll unsere Arbeit ist.
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Ein Jahr voller Übungen 
in der Westschweiz
Ein Brand in der Genfer Bibliothek, ein Terroranschlag auf eine Regionalbahn im Raum 
Genf, ein Flugzeugabsturz am Genfer Flughafen, ein Cyberangriff im Wallis, in der Stadt 
Genf oder bei einem Westschweizer Energieunternehmen, Blackout nach einem Cyberan-
griff, der die Ständige Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen und anderen  
internationalen Organisationen in Genf betraf, Trinkwasserknappheit in zwei Gemeinden  
im Kanton Genf: so viele Übungen, die 2024 in der Westschweiz stattgefunden haben.

Fachbereich Ausbildung Bevölkerungsschutz

Übungen für alle Trainingsstufen

Bei der Auswahl der möglichen Übungsme-
thoden stechen drei ganz unterschiedliche 
heraus:

	■ Tabletop-Übungen,
	■ Stabsrahmenübungen,
	■ 1:1-Verbundsübungen mit Figuranten.

Mit diesen drei Methoden haben die ver-
schiedenen Stäbe im Laufe des Jahres trai-
niert – jeder mit derjenigen, die dem jeweili-
gen Ausbildungsniveau entsprach.

Tabletop-Übungen

Tabletop-Übungen (auch Wargame) be-
leuchten:

	■ die Handlungen der an einem  
Ereignis beteiligten Einheiten,

	■ die Schnittstellen zwischen  
den Akteuren,

	■ den Koordinationsbedarf.

Der Politikwissenschaftler Todd LaPorte 
sagte: «Das Problem ist nicht, sich darauf 
vorzubereiten, Überraschungen zu vermei-
den, sondern sich darauf vorzubereiten, 
überrascht zu werden.» Ein Satz, der in den 
Kantonen und kritischen Infrastrukturen der 
Schweiz immer mehr nachhallt. Das Krisen-
management hat eine hohe Bedeutung er-
langt. Seit einigen Jahren sollen Übungen 
auf realistischen und plausiblen Szenarien 
basieren. Ausbildungen und Übungen mit 
den wichtigen Akteuren finden regelmäs-
sig statt.

Der Fachbereich Ausbildung Bevölkerungs-
schutz des BABS arbeitet täglich daran, 
den Kantonen und kritischen Infrastruk-
turen methodische Vorgehen und realis-
tische Szenarien vorzuschlagen, die dem 
Trainingsbedarf entsprechen. Um die Er-
wartungen zu erfüllen – ob in der Deutsch-
schweiz, in der Westschweiz oder im Tessin 
–, ist der direkte Kontakt mit den Partnern 
unerlässlich.
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Sie ermöglichen zwar nicht, die Stabsarbeit 
des Führungsorgans bzw. Krisenstabs zu 
trainieren, geben aber Gelegenheit zu einer 
Aufwärmphase vor einer umfangreicheren 
Übung. Eine Tabletop-Übung ist nützlich für 
einen Krisenstab, der üben möchte, aber 
wenig Erfahrung hat (z. B. neuer Stab, neue 
Zusammensetzung).

In Bezug auf den Return on Investment ist 
diese Methode vielleicht die effizienteste. 
Immer mehr Organisationen greifen auf 
diese Art von Übungen zurück. Der Grund 
dafür ist einfach: Eine Tabletop-Übung ist 
schnell angelegt und kann in zwei bis drei 
Stunden durchgeführt werden, ohne be-
sonders hohen Zeitaufwand.

2024 fragten mehrere Einheiten für eine 
solche Übung an. Das Jahr begann mit der 
Genfer Bibliothek, einem Kulturgut von na-
tionaler Bedeutung. Nach einer Ausbildung 
in Krisenmanagement wurde beschlossen, 
vor einer grossen Übung eine Tabletop-
Übung mit Szenario Brand in der Bibliothek 
durchzuführen. Bei dieser wurde deutlich, 
wie komplex die Koordination bei einem 
Einsatz in diesem sehr spezifischen Um-
feld ist. Im eigenen Zuständigkeitsbereich 
zu agieren, ist oft einfach, wenn aber die 
Bedürfnisse und die Vorgaben jedes Einzel-
nen berücksichtigt werden müssen, nimmt 

Eine Schiesserei und ein Anschlag im Leman Express war das Szenario einer Tabletop-Übung mit Partnern aus der Schweiz 
und aus Frankreich. © BABS

die Komplexität schnell zu. Solange bei-
spielsweise die Brandursache nicht durch 
die polizeilichen Ermittlungen geklärt war, 
wurde der Schadensort nicht der Bibliothek 
übergeben, womit niemand Zugang zu den 
Werken hatte. Eine Phase, die Stunden oder 
gar Tage dauern kann. Diese Erfahrung wird 
es den Bibliotheksverantwortlichen ermög-
lichen, Vorkehrungen zu treffen, um mit ei-
ner solchen Einschränkung bestmöglich 
umgehen zu können.

Die Tabletop-Übung war die Vorbereitung 
zu einer 1:1-Übung, die einige Wochen spä-
ter stattfand. Eine der Besonderheiten die-
ser Übung war, dass sie nicht angekündigt 
worden war; nicht einmal der Monat wur-
de im Voraus bekanntgegeben. Dies war 
eine enorme Herausforderung, begann die 
Übung doch um 16 Uhr und endete am fol-
genden Tag, bei einer Unterbrechung zwi-
schen 21 und 7 Uhr. Sitzungen mussten ver-
schoben werden und zu Beginn der Übung 
musste die Bibliothek vollständig evakuiert 
werden. Der Erfolg der Übung war gröss-
tenteils darauf zurückzuführen, dass mit 
der Tabletop-Übung eine gute Basis gelegt 
worden war. Die notwendigen Koordinati-
onsaufgaben waren geklärt und vor allem 
trauten sich die Beteiligten auch zu, die Kri-
se zu bewältigen.
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An der 1:1-Brand-Übung der Genfer Bibliothek profitierten die Einsatzkräfte und die Mitarbeitenden von 
den Erkenntnissen aus der vorangegangenen Tabletop-Übung.  © BABS

sich neu zu organisieren und sein Krisen-
dispositiv anzupassen.

Eine solche Übung zeigt die Fähigkeit ei-
nes Krisenstabs auf, gemeinsam Lösun-
gen zu finden und auf eine veränderte Lage 
oder ein «Überereignis» zu reagieren. Dank 
dieser Methode kann die Stabsarbeit sehr 
genau beurteilt werden. Sie ermöglicht es 
auch, Phasen, die nicht gut gelaufen wä-
ren, nachzuspielen und so das Tempo und 
die Schwierigkeiten des Szenarios anzu-
passen.

Eine zweite Übung mit derselben Methode 
fand in der Westschweiz mit der Ständigen 
Mission der Schweiz bei den Vereinten Na-
tionen und anderen internationalen Institu-
tionen statt. Das Thema war eine Energie-
knappheit nach einem Cyberangriff auf den 
kantonalen Stromversorger. Diese Methode 
ermöglichte es der Schweizer Mission, ihre 
Alarmierungsabläufe und ihre Notfallmass-
nahmen bei einer solchen Krise zu testen 
und generell das Krisenmanagement zu 
trainieren. Botschafter Jürg Lauber nahm 
während der gesamten Übung seine Rolle 
als Leiter des Krisenstabs wahr.

Die 1:1-Verbundsübungen

Die Steigerung der Übungsmöglichkeiten 
und -methoden gipfelt in der Darstellung 
von Lagen in Echtgrösse. Die Inszenierung 
einer solchen Übung ist komplex und erfor-

Während des Jahres 2024 wurden weitere 
Tabletop-Übungen durchgeführt. Eine der 
wichtigsten war diejenige, die eine Schies-
serei und einen Anschlag im Leman Ex-
press (CEVA) zum Thema hatte. An dieser 
Übung nahmen über 70 Personen teil, mit 
Vertreterinnen und Vertretern Frankreichs, 
des Bundes und des Kantons Genf. Ziel war 
es, die Grundlagen für eine Übung im Mass-
stab 1:1 im Jahr 2025 zu schaffen. Während 
des Übungsnachmittags wurden die Koor-
dinationspunkte zwischen allen Akteuren 
thematisiert, diskutiert und teilweise ange-
passt. Auch das Szenario konnte realitäts-
näher gestaltet werden.

Stabsrahmenübungen

Stabsrahmenübungen sind Übungen, die 
von einer Übungsregie geleitet werden, de-
ren Aufgabe es ist, das Ereignis dynamisch 
zu gestalten und für die Teilnehmenden den 
Rest der Welt darzustellen.

Das Führungsorgan des Kantons Wal-
lis (KFO) wählte 2024 diese Form für die 
Übung mit dem Thema Cyberattacke. Ein-
bezogen war das Bundesamt für Cybersi-
cherheit (BACS) mit seinem spezifischen 
Fachwissen. Das Szenario stellte einen 
mysteriösen Hacker in den Mittelpunkt, der 
von verschiedenen Walliser Gemeinden 
ein Lösegeld forderte, nachdem er sensib-
le Daten verschlüsselt und gestohlen hatte. 
Die Dynamik des Szenarios zwang das KFO, 
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dert eine auch personell starke Übungslei-
tung – eine Gruppe muss sich ganz der Su-
che und dem Einsatz der Figurantinnen und 
Figuranten widmen.

Eine Übung dieser Form wurde Ende des 
Jahres mit dem Flughafen Genf durchge-
spielt. Sie wird vom Bundesamt für Zivilluft-
fahrt (BAZL) zweijährlich verlangt und dient 
der Validierung der Betriebslizenz des Flug-
hafens.

Der Schwerpunkt der Übung lag beim Emp-
fang und bei der Identifizierung der Un-
versehrten und der Familien, weniger auf 
dem typischen Rettungsteil. Dazu erhiel-
ten die 64 Figurantinnen und Figuranten 

In der Übung am Flughafen Genf spielten die Figurantinnen und Figuranten ihre vorgegebene Rolle und 
mussten von den Einsatzkräften entsprechend betreut werden.  © BABS

einen schriftlichen Beschrieb ihrer Rollen, 
die sie spielen sollten: ruhige, nervöse, ag-
gressive und sich unwohl fühlende Perso-
nen. Alle Partner der Rettungskette wurden 
beübt: Feuerwehrleute, Sanitätspersonal,  
Ärztinnen und Ärzte, Polizeiangehörige, 
Psychologinnen und Psychologen sowie 
Mitarbeitende der Fluggesellschaft und des 
Flughafens.

Ob Tabletop-, Stabsrahmen- oder 1:1-Ver-
bundsübungen: Wichtig ist, so oft wie 
möglich zu üben und dabei Szenarien und 
Schwierigkeitsgrade zu variieren, immer mit 
dem Ziel, bei einem tatsächlichen Ereignis 
den Überraschungseffekt zu verringern.

Das Walliser Kantonale  
Führungsorgan führte eine 
Stabsrahmenübung zum  
Thema Cyberattacke durch.  
© BABS
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Wenn die Aktualität zum 
Training drängt
In jüngster Zeit ist auf allen Ebenen das Bewusstsein für das Krisenmanagement  
gestiegen. Bund, Kantone, kritische Infrastrukturen, Partnerorganisationen –  
alle investieren Zeit in die Vorbereitung auf das Krisenmanagement. Das Angebot des  
Fachbereichs Ausbildung Bevölkerungsschutz im BABS war 2024 sehr gefragt. Bei  
jeder Ausbildung galt die Philosophie: Wir passen uns den Bedürfnissen des Partners an.

Fachbereich Ausbildung Bevölkerungsschutz

Im Laufe des Jahres 2024 wurden über 700 
Personen durch das BABS ausgebildet. Das 
BABS schätzt das Vertrauen, das ihm ent-
gegengebracht wird sehr. Dieses Vertrauen 
bestätigt die Qualität seiner Ausbildung und 
seine Bereitschaft, auf die Bedürfnisse der 
jeweiligen Partner einzugehen. Seit 2020 
verfügt das BABS über ein sehr konkretes 
Führungshandbuch (Führungshandbuch 
Bevölkerungsschutz, FIBS), das den Ablauf 
des Krisenmanagements für alle zugäng-
lich macht. Die Komplexität eines Ereignis-
ses bleibt massgebend dafür, wie einfach 
oder schwer es zu bewältigen ist, aber der 
Prozess des FIBS erlaubt es, jede Heraus-
forderung pragmatisch anzugehen.

Auch der Kulturgüterschutz

Eines der Highlights der Krisenmanage-
ment-Ausbildung 2024 war der Fokus auf 
den Schutz von Kulturgütern (KGS). Seit 
2022 hat die Krisenmanagementausbil-
dung im Bereich KGS stark an Bedeutung 
gewonnen. Durch die Ausbildungen im KGS 
wird uns das aussergewöhnliche Erbe der 
Schweiz bewusst, und es kann besser ge-
schützt werden.

Das BABS ist seit mehreren Jahren in den 
meisten Kantonen in der Krisenbewälti-
gungs- und -management-Ausbildung ak-
tiv. Die Bedürfnisse des Partners stehen da-
bei immer an erster Stelle, egal, ob es sich 
um eine Grundausbildung oder eine Wei-
terbildung handelt. Dies führt zur Verbes-
serung der Fähigkeiten im Krisenmanage-
ment.

Das Prinzip ist recht einfach: Es gibt kei-
ne Übung, ohne dass vorher eine Ausbil-
dung stattgefunden hat. Druck oder Mode-
erscheinungen verleiten manche Partner 
dazu, direkt mit einer Übung loszulegen. 
Ohne eine solide Grundausbildung, eine 
klare Festlegung der Rollen in einem Kri-
senstab und eine gründliche Kenntnis der 
Partner bringt eine Übung aber keinen 
Mehrwert, sondern führt eher zu Frustrati-
on und Enttäuschung.

Eines der Ziele der BABS-Ausbildungen ist 
es, dass alle Partner die gleiche Sprache 
sprechen, nicht nur beim Vokabular, son-
dern auch bezüglich Problemerfassung, 
Zeitplan, Lagebeurteilung, Vorgehenswei-
se. Dies erleichtert die Problemlösung (und 
damit die Krisenbewältigung) erheblich, 
sowohl in qualitativer als auch in zeitlicher 
Hinsicht.
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Technische Schulungen

Das Krisenmanagement beinhaltet auch 
die gesamte Führungsunterstützung. Die-
ser oft unterschätzte Bereich ist ein Schlüs-
selfaktor für den Erfolg eines Krisenstabs. 
Diese Unterstützung im Hintergrund ist ent-
scheidend dafür, dass sich der Krisenstab 
auf das Wesentliche konzentrieren und Ent-
scheidungen treffen kann.

Der Fachbereich Ausbildung Bevölkerungs-
schutz führte das ganze Jahr über verschie-
dene Ausbildungen im Bereich Führungs-
unterstützung durch, für Westschweizer 
Polizeien, den Flughafen Genf und das Füh-
rungsorgan des Kantons Wallis. In diesen 
Ausbildungen wurden die Teilnehmenden 
detailliert geschult, sei es in der Visualisie-
rung auf der Karte oder der Aktualisierung 
von Führungswand und Einsatzjournal.

In Genf wurden nach mehreren Ausbil-
dungsveranstaltungen Übungen im For-
mat 1:1 organisiert und mit grossem Erfolg 
durchgeführt. Auch hier war die vorgängi-
ge Ausbildung entscheidend dafür, dass die 
Übungen einen echten Mehrwert brachten. 
Die Übungen zeigten, dass die Kenntnis der 
Fähigkeiten der Partner wesentlich zum Ge-
lingen der Einsätze beiträgt.

In der aktuellen geopolitischen Lage ist der 
Schutz des Kulturerbes besonders wichtig. 
Für 2025 stehen Zürich und Lausanne auf 
dem Programm des BABS. Bei diesen Aus-
bildungen ist auch die Zusammenarbeit mit 
den Blaulichtorganisationen vorgesehen, 
mit dem Ziel, sich gegenseitig kennen und 
verstehen zu lernen.

Das BABS führt in den meisten Kantonen Ausbildungen in Krisenmanagement durch. Im Bild ein Beispiel aus Genf.  © BABS

»« Die oft unterschätzte 
Führungsunterstützung ist 
ein Schlüsselfaktor für den 
Erfolg eines Krisenstabs.
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Spielerische Ausbildung 

Nichts bewährt sich mehr als eine Ausbil-
dung in spielerischer Form, der Lernpro-
zess wird stark verbessert und beschleu-
nigt. Seit einigen Jahren wird die Ausbildung 
im Krisenmanagement durch ein Kompe-
tenz-Spiel ergänzt, bei dem viele Aspek-
te der Führung erlernt und geübt werden 
können. Im sogenannten «interpersonal 
Skills Lab» müssen zwei Teams ein Raum-
schiff vorwärtsbringen. Ohne eine gute Zu-
sammenarbeit ist es unmöglich, dabei eine 
hohe Punktzahl zu erreichen.

Verschiedene Führungsebenen können 
gespielt werden, sowohl operative als auch 
taktische und strategische. Dies macht das 
Training sehr realitätsnah und lässt alle He-
rausforderungen deutlich werden. Die Sze-
narien rücken die Teilnehmenden völlig aus 
ihrer Komfortzone, so dass alle Führungs-
tätigkeiten intensiv geübt werden können. 
Mit diesem Spiel werden Kompetenzen ge-
schult und entwickelt, die ein Führungsgre-
mium zur erfolgreichen Krisenbewältigung 
benötigt.

Und 2025 ...

Das Jahr 2024 war von einer intensiven Aus-
bildungstätigkeit geprägt, und 2025 ver-
spricht ebenso dynamisch zu werden. Alle 
Partnerorganisationen des Bevölkerungs-
schutzes sind entschlossen, ihre Kompe-
tenzen im Krisenmanagement zu stärken. 
Ob mit dem BABS oder anderen Partnern: 
Zentral ist, dass sich in einer Krise alle ver-
stehen und koordiniert handeln können. Die 
Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um die 
Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Mit-
einander können wir Herausforderungen in 
Chancen verwandeln und eine gemeinsa-
me Resilienz aufbauen.

Die Führungsunterstützung hat insbesondere die Aufgabe,  
die aktuellen Informationen für den Krisenstab aufzubereiten. 
© BABS
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Erfolgreiche 
Instruktorinnen- und 
Instruktorenschule
Zivilschutzinstruktorin, Zivilschutzinstruktor ist ein Beruf, der beim Geschäftsbereich  
Zivilschutz und Ausbildung des BABS erlernt werden kann. Das BABS führt die  
Instruktorinnen- und Instruktorenschule in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen.  
Die duale Ausbildung hat sich bewährt. Mitte Dezember 2024 konnten zehn neue  
Instruktoren ihren eidgenössischen Fachausweis entgegennehmen. Das Interesse an  
den nächsten Ausbildungsgängen ist gross.

Beat Schib

Die duale Ausbildung zur Zivilschutzinst-
ruktorin, zum Zivilschutzinstruktor legt den 
Fokus sowohl auf die theoretischen Grund-
lagen als auch auf die Berufspraxis und 
verbindet die beiden Elemente. Ein we-
sentlicher Teil der Ausbildung erfolgt am 
Arbeitsort der Teilnehmenden in den kan-
tonalen Ausbildungszentren bzw. in der je-
weiligen regionalen Zivilschutzorganisa-
tion, während der theoretische Unterricht 
im Eidgenössischen Ausbildungszentrum 
in Schwarzenburg (EAZS) stattfindet. Die 
Ausbildung zählt als höhere Berufsbildung 
und führt nach erfolgreich bestandener 
Prüfung zu einem eidgenössischen Fach-
ausweis. Dieses arbeitsmarktorientierte 
System stellt sicher, dass die Teilnehmen-
den sowohl fundiertes Fachwissen als auch 
praktische Kompetenzen für ihre berufliche 
Tätigkeit erwerben.

Zivilschutzinstruktorinnen und -instrukto-
ren sind die zentralen Fachpersonen für 
den Zivilschutz. Sie übernehmen eine dop-
pelte Rolle: Einerseits sind sie Ausbilderin-
nen und Ausbilder, die Schutzdienstpflich-
tige aller Dienstgrade schulen, andererseits 

agieren sie als Fachspezialistinnen und 
-spezialisten, die Zivilschutzorganisationen 
beraten, Übungen planen, durchführen und 
auswerten sowie in Führungsfunktionen tä-
tig sind. Sie entwickeln Einsatzkonzepte mit 
und arbeiten eng mit den weiteren Orga-
nisationen des Bevölkerungsschutzes und 
der Bevölkerung zusammen. Ihre wichtigs-
ten Kompetenzen umfassen die Vermittlung 
von Fachwissen, die Organisation und Lei-
tung von Übungen, die Beratung in Ausbil-
dungs- und Fachfragen sowie die Führung 
von Einsatzeinheiten des Zivilschutzes. Da-
bei müssen sie sich selber kontinuierlich 
weiterentwickeln, um dem sich wandelnden 
Gefahrenbild gerecht zu werden.

Die Trägerschaft der Ausbildung liegt beim 
BABS und der Konferenz der kantonalen 
Verantwortlichen für Militär, Bevölkerungs-
schutz und Zivilschutz (KVMBZ). Gemein-
sam gewährleisten diese Institutionen eine 
qualitativ hochwertige und praxisorientier-
te Ausbildung. Durch die Kombination aus 
praktischer Erfahrung und theoretischem 
Wissen wird sichergestellt, dass die Zivil-
schutzinstruktorinnen und -instruktoren 
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Lehrgang 2024 – 2026 

den vielfältigen Anforderungen ihres Be-
rufsfeldes genügen. Sie tragen wesentlich 
dazu bei, die Leistungsfähigkeit des Zivil-
schutzes und den Schutz der Bevölkerung 
in der Schweiz zu gewährleisten.

Grosses Interesse an der Ausbildung

Der Lehrgang 2024 ist im August 2024 er-
folgreich gestartet, mit 18 deutschsprachi-
gen Teilnehmenden und sechs Teilnehmen-
den aus der «Suisse latine». Mit viel Elan 
und Begeisterung haben die angehenden 
Zivilschutzinstruktorinnen und Zivilschutz-
instruktoren ihre neue berufliche Laufbahn 
in ihrem ersten Modul der Didaktik, «Lern-
veranstaltungen mit Gruppen von Erwach-
senen durchführen», in Angriff genommen. 
Dieses Modul ist SVEB-zertifiziert und bil-
det die Basis auf dem Weg zum eidg. Fach-
ausweis Ausbilder (SVEB Stufe II). 

Für den Lehrgang 2025 sind bereits 20 Vor-
anmeldungen aus der ganzen Schweiz ein-
getroffen. Dies bestätigt uns in unserer täg-
lichen Arbeit, zusammen mit den Kantonen, 
und widerspiegelt das grosse Interesse an 
dieser Ausbildung. Im Anbetracht der zu-
nehmenden Naturereignisse sowie der ver-
änderten Sicherheitslage in der Schweiz 

Aus der Statistik. Teilnehmende nach haupt- und nebenamtlicher Tätigkeit.

sind wir auf einen modernen und gut aus-
gebildeten Zivilschutz angewiesen, mit der 
Ausbildung in der Instruktorenschule wird 
das wichtige Fundament zur Bewältigung 
zukünftiger Ereignisse und Herausforde-
rungen gelegt.

Zehn neue  
diplomierte Zivilschutzinstruktoren

Die Diplomfeier im EAZS vom 12. Dezem-
ber 2024 bot einen würdigen Rahmen für 
die Verleihung der eidgenössischen Fach-
ausweise an die zehn neu diplomierten Zi-
vilschutzinstruktoren. Michaela Schärer, 
Direktorin des BABS, betonte die wichti-
ge Rolle der Zivilschutzinstruktorinnen und 
-instruktoren. Besonders prägend sind die 
Übungen mit Zivilschutzformationen, bei 
denen Theorie und Praxis direkt ineinan-
dergreifen. Die Teilnehmenden verlassen 
hierbei ihre Komfortzone und erreichen 
neue Bestleistungen, wobei Teamarbeit 
und Teamgeist im Vordergrund stehen; ge-
nau wie es auch im späteren Berufsleben 
von ihnen gefordert wird. Die interkantonale 
Zusammenarbeit während der Ausbildung 
schafft bleibende Netzwerke und Kamerad-
schaften, die die Teilnehmenden in ihrer be-
ruflichen Laufbahn begleiten werden.

  Anzahl Teilnehmende        hauptamtliche Zivilschutzinstruktoren        nebenamtliche Zivilschutzinstruktoren
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Patrik Reiniger, Vizepräsident der Konfe-
renz der kantonalen Verantwortlichen für 
Militär, Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
(KVMBZ), thematisierte in seiner Ansprache 
die aktuelle Sicherheitslage. Er betonte die 
zunehmende Bedeutung einer starken Ba-
sis im Zivilschutz angesichts einer ange-
spannten geopolitischen Lage und per-
soneller Engpässe. Die Diplomanden, so 
Reiniger, hätten sich bewusst für einen Be-
ruf entschieden, der die Grundlage für eine 
zukunftsfähige und effektive Zivilschutzor-
ganisation schaffe. Er betonte die fortlau-
fende Weiterentwicklung des Lehrgangs. 
Projekte zur Modularisierung und verstärk-
ten Zusammenarbeit mit den Kantonen sol-
len die Anpassungsfähigkeit des Zivilschut-
zes an neue Herausforderungen sichern. 
Gleichzeitig wurde die Verantwortung der 
Arbeitgeber und die Bedeutung der dualen 
Ausbildung hervorgehoben.

Humorvoll abgerundet wurde der Anlass 
durch die pointierten und vielseitig präsen-
tierten Erlebnisse und Eindrücke der Diplo-
manden aus den verschiedenen Modulen 
und Erfahrungen während der Ausbildungs-
zeit.

Die feierliche Übergabe der Diplome er-
folgte durch die Direktorin des BABS und 
Hans Peter Schmid, den Präsidenten der 
Qualitätssicherungskommission (QSK), der 
2025 in den Ruhestand tritt. Seine stilvol-
le Verabschiedung war ein weiterer Höhe-
punkt der Feier. Den Abschluss bildete ein 
musikalischer Ausklang, gefolgt von einem 
Stehlunch, der Raum für Gespräche und 
Networking bot. Bei gelassener Stimmung 
und festlichem Ambiente feierten die Dip-
lomanden ihren Erfolg. Sie wurden für ihren 
Einsatz, ihre Beharrlichkeit und ihr Engage-
ment gewürdigt – Eigenschaften, die sie zu 
Vorbildern und Garanten für die Zukunft des 
Zivilschutzes machen. 

Die zurecht stolzen und strahlenden Diplomanden der Diplomfeier 2024.  © BABS
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Neue Kurse im 
Fachbereich Ausbildung 
Bevölkerungsschutz
im Fachbereich Ausbildung Bevölkerungsschutz wurden diverse Kurse geschaffen oder  
überarbeitet. Unter anderem können nun die folgenden Ausbildungen aus den  
Bereichen Führungsorgane (FO) und Übungen, ABC-Schutz und Kulturgüterschutz (KGS) 
angeboten werden, um den Bevölkerungsschutz zu stärken.

Markus Bieri, Yoann Frisa, Anja Zbinden

Fachkurs ABC-Schutz – Kurs N3

Im Falle eines Stör- oder Notfalles mit ra-
dioaktiver Verstrahlung müssen im kon-
taminierten Gebiet neben der Schadens-
bekämpfung und den Messungen weitere 
Aufgaben wahrgenommen bzw. aufrecht-
erhalten werden. Die Zuständigkeiten im 
Strahlenschutz sind nach sechs Personen-
gruppen N1 – N6 aufgeteilt, welche im Fal-
le einer Notfall-Expositionssituation Auf-
gaben zu erfüllen haben. Zusätzlich zu den 
spezialisierten Anwendungsbereichen zu-
gunsten der Schadensbekämpfung und 
Messungen (N2 und N4) werden Organi-
sationen und Unternehmen, die ebenfalls 
Leistungen unter Bedingungen mit radio-
aktiver Strahlung / Kontamination vollbrin-
gen müssen, verpflichtet, gewisse Mass-
nahmen in der Vorsorge zu treffen – dies 
beinhaltet auch die Ausbildung.

Die Ausbildung der Einsatzkräfte und die 
Instruktion der verpflichteten Personen (N5 
und N6) erfolgen im Ereignisfall, entspre-
chende Organisationen müssen bei Bedarf 
in kurzer Zeit die Angehörigen ihrer Organi-
sation im Strahlenschutz schulen können. 

Fachkurse Führungsorgane (FO)

Die Gruppe Führungsorgane und Übungen 
führt ab 2025 den Fachkurs «Einsatz- und 
Massnahmenplanung» durch. Dieser baut 
auf den in den Grundkursen «Systemati-
sche Problemlösung» und «Stabsarbeit» 
erworbenen Kompetenzen auf. Die Teil-
nehmenden sollen die Fähigkeit entwickeln 
bzw. vertiefen, auf der Basis von verläss-
licher Hintergrundrecherche Kerndoku-
mente eines Einsatz- und Massnahmen-
planes korrekt zu erarbeiten. Während in 
den Grundkursen der Schwerpunkt auf der 
Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen 
im Verlauf eines Ereignisses liegt, fokus-
siert der Fachkurs «Einsatz- und Massnah-
menplanung» auf die Möglichkeit, wichtige 
Grundlagen bereits vor dem Ereignis be-
reitzustellen.

Einsatz- und Massnahmenplanungen zu 
erarbeiten, ist eine Kernaufgabe ziviler 
Führungsorgane. Angehörige ziviler Füh-
rungsstäbe können die Schulung als Wei-
terbildung für ihre Tätigkeit im Stab besu-
chen.
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Der Kurs N3 muss vom Generalsekreta-
riat VBS anerkannt werden, und die Teil-
nehmenden werden nach erfolgreichem 
Bestehen einer schriftlichen und prakti-
schen Abschlussprüfung zertifiziert. Der 
erste Kurs findet Ende 2025 (deutsch: 
14. – 16.10.2025; französisch: 21. – 23.10.2025) 
im Eidgenössischen Ausbildungszentrum 
in Schwarzenburg (EAZS) statt.

Der Kurs N1 (Verantwortliche im Bereich 
Strahlenschutz) soll 2025 erarbeitet und 
ab 2026 in Deutsch und ab 2027 in Fran-
zösisch angeboten werden soll. Damit 
wird eine Lücke in der Ausbildungsland-
schaft des Strahlenschutzes geschlossen.  
Alle Ausbildungen in diesem Bereich sowie  
weitere Informationen sind auf der BABS-
Webseite unter «Ausbildung Strahlen-
schutz» zu finden.

Im neukonzipierten Kurs N3 wird der Fokus 
auf fachtechnische Aspekte (Eigenschutz 
und Dosimetrie) sowie eine methodisch-
didaktische Grundausbildung gelegt. Die 
Teilnehmenden werden ein Grobkonzept 
der Schulungsziele, -inhalte und -abläufe 
aus dem Kurs mitnehmen, welches sie im 
Nachgang nur noch an die Gegebenhei-
ten vor Ort anpassen müssen. Damit soll-
ten sie in der Lage sein, die entsprechende 
Schulung in zielgerichteter Form durchzu-
führen. Ein übergeordnetes Schwergewicht 
der Ausbildung ist die Sensibilisierung im 
Bereich «Umgang mit Verunsicherung». 
Hierbei soll den Teilnehmenden der Zu-
sammenhang zwischen Dosiswerten und 
potentiellen gesundheitlichen Schäden 
vertieft erläutert werden, damit sie im Er-
eignisfall mit diesem Wissen Ängsten und 
Unsicherheiten von zu schulenden Perso-
nen begegnen können, ohne die gesund-
heitlichen Auswirkungen zu banalisieren.

Übersicht Anwendungsbereiche N1 – N6.  © BABS

Ausbildung Strahlenschutz

https://www.babs.admin.ch/de/ausbildung-strahlenschutz


| 18  

Die Öffnung des Kurses für Partner aus-
serhalb des Zivilschutzes bereichert den 
Austausch zwischen den verschiedenen 
Akteuren und verstärkt sowohl die Zusam-
menarbeit als auch die Fachkompetenz auf 
allen Ebenen. Offizierinnen und Offiziere 
des Zivilschutzes werden in der Lage sein:

	■ einen KGS-Zug bei einem Einsatz zu 
führen,

	■ die Ausbildung im Rahmen eines  
Wiederholungskurses vorzubereiten 
und durchzuführen,

	■ die Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Kulturgütern im Bereich des  
Kulturgüterschutzes zu unterstützen.

Laufend optimiertes Angebot

Das Ausbildungsangebot des BABS wird 
laufend erneuert und optimiert, um die Part-
nerorganisationen des Bevölkerungsschut-
zes bestmöglich auf ihre Aufgaben vorzu-
bereiten. Wir freuen uns darauf, Sie bald in 
einem der neuen Kurse bei uns im EAZS be-
grüssen zu dürfen.

Fachkurs Kulturgüterschutz (KGS)

Bisher war der Fachkurs Kulturgüterschutz 
ausschliesslich für KGS-Offizierinnen und 
-Offiziere bestimmt. Ab 2025 steht die Aus-
bildung auch dem Personal von kulturellen 
Institutionen und den kantonalen KGS-Ver-
antwortlichen offen. Diese Neuerung geht 
auf das Bewusstsein vieler Akteure zurück, 
dass das Kulturerbe, wie es in der Präam-
bel zur Erklärung über die vorsätzliche Zer-
störung von Kulturerbe (2003) der Unesco 
heisst, ein wichtiger Bestandteil der kultu-
rellen Identität von Gemeinschaften, Grup-
pen und Individuen sowie ein Faktor des 
sozialen Zusammenhalts ist. Daran erin-
nerten in jüngerer Vergangenheit immer 
wieder Zerstörungen von Kulturerbe, etwa 
des Buddhas von Bamiyan, des Baalsha-
min-Tempels in Palmyra oder der Mauso-
leen in Timbuktu.

Die Schweiz nimmt im Kulturgüterschutz 
eine Vorreiterrolle ein. Mit dem neuen Kurs, 
den der Fachbereich Ausbildung Bevölke-
rungsschutz und die Gruppe KGS des BABS 
konzipiert haben, werden die gemeinsamen 
Linien zum Erhalt unseres kulturellen Erbes 
definiert. Der Kurs soll folgende generelle 
Kompetenzen vermitteln:

	■ Planen und Vorbereiten von Einsätzen 
sowie Erstellen von Notfallplänen  
(präventive Dokumentationen),

	■ Unterstützen von Behörden  
und Partnerorganisationen des  
Bevölkerungsschutzes,

	■ Bereitstellen von KGS-Schutzräumen 
und Notlagern,

	■ Evakuieren von Kulturgütern.

Ausbildungsangebot

https://www.babs.admin.ch/de/publication?id=5e1IOHROYFG7
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Arbeiten mit  
map.geo.admin.ch
Seit Ende 2024 ist die Plattform map.geo.admin.ch für den Bevölkerungsschutz noch  
wertvoller: Das Kartentool des Bundesamtes für Landestopografie (Swisstopo) wurde mit 
Signaturen ergänzt und kann sowohl in der Ausbildung als auch im Einsatz genutzt werden.

Michael Müller

In den Ausbildungen des BABS, insbeson-
dere in Lagekursen, wird bereits seit meh-
reren Jahren mit dem Kartentool gearbei-
tet. Im Laufe der Zeit wuchs der Bedarf, 
nicht nur allgemeine Symbole und Texte, 
sondern auch zivile Signaturen des Bevöl-
kerungsschutzes zu nutzen. Der Fachbe-
reich Ausbildung Bevölkerungsschutz kon-
taktierte dazu 2023 Swisstopo, und in den 
darauffolgenden eineinhalb Jahren wurden 
Signaturen überarbeitet und in das erfor-
derliche Vector-basierte Dateiformat ge-
bracht. Im vierten Quartal 2024 konnte das 
Projekt mit der Implementierung der wich-
tigsten (gebräuchlichsten) Signaturen er-
folgreich abgeschlossen werden.

Über hundert Signaturen

Heute sind in Deutsch, Französisch und 
Italienisch je über hundert Signaturen ver-
fügbar, die für die Standortangabe oder die 
Darstellung einer Schadenlage in der Aus-
bildung und vor allem auch bei Einsätzen 
innerhalb kürzester Zeit genutzt werden 
können. Die Arbeit mit den Karten ist ein-
fach und selbsterklärend; die Informationen 
können unkompliziert über QR-Codes oder 
Links weitergegeben werden. In unserer di-
gitalisierten Welt stellt das Tool ein effizien-
tes und modernes Mittel dar, um Informa-
tionen schnell und gezielt zu teilen. In den 
Lage- und Führungskursen sowie bei den 
Übungen ist es zu einem unverzichtbaren 
Hilfsmittel geworden.Massstab 1: 2500

Gedruckt am 14.2.2025, 14:19
https://s.geo.admin.ch/wfz1q9s45k19

www.geo.admin.ch ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden
Obwohl die Bundesbehörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden.Copyright: Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
https://www.admin.ch/gov/de/start/rechtliches.html. Falls Daten Dritter abgebildet werden, wird deren Verfügbarkeit durch den Drittanbieter gewährleistet. Es gelten zusätzlich die Bedingungen der entsprechenden Datenherren.
© public.geo.admin.ch, CNES, Spot Image, swisstopo, NPOC

Die Karte zum Schadenplatz kann auch ausgedruckt  
werden, wobei ein QR-Code raschen Zugriff auf den aktuellen 

Stand möglicht.  © map.geo.admin.ch

Ob in der Ausbildung oder im Einsatz –  
Führungsorganen, Polizei, Feuerwehr und  
Zivilschutz bietet das Kartentool jetzt noch  
zusätzlichen Nutzen.  © map.geo.admin.ch

http://map.geo.admin.ch
http://map.geo.admin.ch
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»

«
Interpersonal  

Skills Lab setzt da an,  
wo die meisten Trainings 

aufhören:  
bei der Umsetzung von  

Erkenntnissen.

Führungstraining mit 
Interpersonal Skills Lab
Auf einer Entdeckungsreise durch das endlose Weltall fliegen Sie an farbigen Planeten  
und leuchtenden Sternen vorbei. An Bord der Raumstation InterLAB befinden Sie sich auf 
einer Mission mit geheimem Ziel. Da InterLAB von einem neuronalen Supercomputer  
gesteuert wird, können Sie und die anderen Crewmitglieder entspannt zurücklehnen. Sie 
haben es sich in den hochmodernen Spacelounges gemütlich gemacht und warten nun  
auf weitere Anweisungen. Doch da ertönt plötzlich der Alarm: Ein Systemfehler hat  
die automatische Energieversorgung zum Erliegen gebracht! Es liegt nun an Ihnen und der 
Crew, die Raumstation manuell mit Energie zu versorgen …

Anja Zbinden

Mit der Applikation interpersonal Skills Lab 
(kurz InterLAB) der Firma Ninecubes wer-
den neu gebildete oder bestehende Stä-
be in diversen Kompetenzen geschult. Mit 
dieser digitalen Schulungsmethode kann 
Verhalten systematisch trainiert und der 
Faktor Mensch unmittelbar begreifbar ge-
macht werden. InterLAB fördert Stabsan-
gehörige in ihrer Selbst-, Sozial- und Füh-
rungskompetenz. Die Trainierenden fliegen 
in der PC-basierten Simulation durch das 
Weltall und müssen sich unterschiedlichen 
Aufgaben stellen. Hohe Dynamik, Zeitdruck 
und unterschiedliche Perspektiven machen 
die Führung und Koordination des Astro-
nauten-Teams zu einer Herausforderung. 
Unter diesen Rahmenbedingungen werden 
wichtige zwischenmenschliche Fähigkeiten 
analysiert und praxisnah trainiert. 

Simulation in Echtzeit

Die Simulation ist durch hohe Handlungs-
orientierung geprägt. Die Teilnehmenden 
setzen sich in Echtzeit mit den Herausfor-
derungen des Weltraumszenarios ausein-
ander. 
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Sie verfolgen dabei echte, messbare Zie-
le, nehmen unterschiedliche Arbeitsper-
spektiven ein und kommen nur über eine 
intensive Interaktion zum Erfolg. Es zei-
gen sich schnell authentische persönliche 
Verhaltensmuster sowie Stärken der Trai-
nierenden und Herausforderungen für die 
unterschiedlichen Charaktere. Nur durch 
Teamarbeit und den Willen, diese ständig 
zu optimieren, kann die Mission bewältigt 
werden. 

Interpersonal Skills Lab setzt da an, wo die 
meisten Trainings aufhören: bei der Umset-
zung von Erkenntnissen. Die Wiederholbar-
keit der einzelnen Missionen und die Mess-
barkeit der Ergebnisse ermöglichen es den 
Teilnehmenden, sich so lange zu verbes-
sern, bis das gewünschte Resultat erreicht 
ist. 

In den Optimierungsphasen werden Rollen 
und Verantwortlichkeiten geklärt, effiziente 
Kommunikationswege definiert und unter 
Zeitdruck Problemlösungsstrategien ent-
wickelt. 

Raumstation InterLAB  © Interpersonal Skills LAB

Unterschiedliche Formate im Angebot

Der Geschäftsbereich Zivilschutz und Aus-
bildung (GB ZSA) im BABS bietet Führungs-
trainings mit interpersonal Skills Lab in 
unterschiedlichen Formaten an. Vom halb-
tägigen Basismodul bis hin zur zweitägigen 
komplexen Mission sind Ausbildungen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten mög-
lich. Im Idealfall verlassen die Teilnehmen-
den das «Lab» mit selbst erprobten, sofort 
umsetzbaren Handlungskompetenzen. Im 
Zentrum stehen dabei: 

	■ Kommunikation
	■ Teamwork
	■ Führen
	■ Management
	■ das Treffen von Entscheidungen.

 
Je länger die Ausbildung dauert, desto 
mehr Kompetenzen werden in die Schulung 
integriert – angefangen bei der Kommuni-
kation und allgemeinen Zusammenarbeit 
über das Antizipieren und Planen bis zum 
Führen und Steuern ist alles möglich. 
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Die Schulungen werden idealerweise im 
Eidgenössischen Ausbildungszentrum in 
Schwarzenburg (EAZS) besucht. Hier kön-
nen die Teilnehmenden im Rahmen einer 
topmodernen Infrastruktur Abstand gewin-
nen und losgelöst vom täglichen Arbeits-
umfeld trainieren. Dadurch wird ein opti-
maler Ausbildungsnutzen erzielt. Ab einer 
Mindestanzahl von acht Personen fliegt die 
Raumstation aber auch zu den Kunden. Je 
nach gewähltem Modul führen die Instruk-
torinnen und Instruktoren des BABS alleine 
oder zu zweit durch die Schulung. Die ge-
samte Ausrüstung (bestehend aus Laptops 
und lokalem Server) wird vom Ausbildungs-
personal mitgebracht und aufgebaut. 

Mögliche Einrichtung für eine Schulung bei den Kunden.  © BABS

Für die Durchführung von InterLAB vor Ort 
braucht es seitens Kunden also lediglich ei-
nen genügend grossen Raum in dem min-
destens vier Arbeitsinseln (bestehend aus 
je zwei Tischen) gebildet werden können. 

Interessierte Stäbe, die eine einmalige und 
unkonventionelle, aber effiziente, dynami-
sche und praxisorientierte Trainingsmög-
lichkeit suchen, können gerne den GB ZSA 
kontaktieren oder sich direkt über die Kurs-
ausschreibung anmelden. 
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Das EAZS rüstet sich  
für die Zukunft
Das Eidgenössische Ausbildungszentrum Schwarzenburg (EAZS) spielt seit Jahrzehnten 
eine zentrale Rolle in der Aus- und Weiterbildung im Bevölkerungsschutz und in der Krisen-
bewältigung. Mit einem umfassenden Modernisierungsprojekt stellt das Zentrum nun die 
Weichen für die Zukunft. Die geplante Sanierung und Weiterentwicklung bringt nicht nur 
technologische und infrastrukturelle Erneuerungen, sondern setzt auch Massstäbe in den 
Bereichen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und regionale Integration.

Jürg Buchser

Beitrag zur regionalen Entwicklung. Die-
se sozialen und wirtschaftlichen Aspekte 
werden auch in Zukunft eine zentrale Rol-
le spielen.

Fit für die Zukunft

Im Fokus eines umfassenden Modernisie-
rungsprojekts steht der Umbau eines Schu-
lungsgebäudes zu einem hochmodernen 
Zentrum für Führungs-, Lage- und Tele-
kommunikationsausbildung:

Zeitgemässe Schulungsräume ermögli-
chen realitätsnahe Stabs- und Lageübun-
gen, während die zentrale Infrastruktur für 
Polycom und Polyalert den technischen An-
forderungen der Sicherheitsorganisationen 
entspricht. Damit wird das EAZS zu einer 
noch wichtigeren Drehscheibe für die Aus-
bildung innovativer und effektiver Krisen-
bewältigung. Neue Einrichtungen wie eine 
Fahrzeughalle und ein Übungsturm für Hö-
henrettungen stärken die praxisorientierte 
Ausbildung und bieten den Einsatzkräften 
realistische Trainingsmöglichkeiten.

Seit seiner Gründung ist das EAZS ein un-
verzichtbarer Bestandteil der Schweizer 
Sicherheitsarchitektur. Das Zentrum bil-
det nicht nur Lehrkräfte und Spezialistin-
nen und Spezialisten des Zivilschutzes 
aus, sondern ist auch Schulungsplattform 
für Krisenstäbe und Einsatzorganisationen 
des Bevölkerungsschutzes. Mit dem Kom-
petenzzentrum Polycom bietet das EAZS 
eine einzigartige Einrichtung, die den draht-
losen Nachrichtenaustausch zwischen Po-
lizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und 
anderen Sicherheitsorganisationen einzu-
üben ermöglicht. Die technisch hochste-
henden Ausbildungen auf den Sicherheits-
kommunikationssystemen der Schweiz 
sind ein zentraler Baustein für die Einsatz-
fähigkeit des Bevölkerungsschutzes und 
machen das Zentrum zu einem Vorreiter in 
der Schulung moderner Kommunikations-
lösungen.

Als Arbeitgeber ist das EAZS in der Region 
tief verwurzelt. Durch die Schaffung von Ar-
beitsplätzen, die Zusammenarbeit mit ört-
lichen Betrieben und das Engagement für 
die Integration beeinträchtigter Menschen, 
etwa in Kooperation mit der Stiftung Ber-
naville, leistet das Zentrum einen wichtigen 
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Klimaschutz und Energieeffizienz als 
Leitprinzipien

Nachhaltigkeit spielt bei der Sanierung eine 
zentrale Rolle. Mit dem vollständigen Um-
stieg auf erneuerbare Energieträger wird 
das EAZS zu einem Vorbild für klimafreund-
liche Bauprojekte. Dank einer neuen Hei-
zungsanlage, die ausschliesslich mit re-
generativen Energien betrieben wird, und 
der effizienten Nutzung der Abwärme aus 
der betrieblichen Kälteproduktion kann der 
CO₂-Ausstoss um rund 65 Prozent reduziert 
werden.

Für einen optimalen Ausbildungsnutzen ist 
nicht nur das Trainingsgerät von Bedeu-
tung: Das EAZS passt die Infrastruktur mit 
erweiterten Einzelzimmerkapazitäten und 
modernen Sport- und Freizeiträumen den 
heutigen Anforderungen an und erhöht da-
mit auch die Qualität des Aufenthalts der 
Ausbildungsteilnehmenden.

Darüber hinaus wird im EAZS der redun-
dante Standort des National Emergeny and 
Operations Center (NEOC) realisiert. Die 
NEOC nutzt im Einsatzfall die Infrastruktur 
des EAZS. Dadurch werden Doppelspurig-
keiten bei den Investitionen vermieden, die 
Doppelnutzung stärkt die Bedeutung des 
Zentrums.

Montage der Photovoltaik-Anlage.  © BABS

Das neue Schulungsgebäude im Innenbereich.  © BABS

»
«

Die Modernisierung des EAZS 
reflektiert die tiefgreifenden 

Veränderungen im Bereich von 
Ausbildung und Sicherheit.
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Die Zusammenarbeit mit sozialen Orga-
nisationen wie der Stiftung Bernaville wird 
weiter gestärkt, sodass Menschen mit Be-
einträchtigungen auch künftig eine sinnvol-
le Integration in den Arbeitsalltag erfahren.

Mit der geplanten Erweiterung und Sanie-
rung wird nicht nur ein modernes Bildungs-
zentrum geschaffen, sondern auch die 
Region nachhaltig gestärkt – das EAZS be-
weist, dass die Verbindung von Tradition, In-
novation und sozialer Verantwortung mög-
lich ist.

Ein Blick in die Zukunft

Die Modernisierung des EAZS reflektiert die 
tiefgreifenden Veränderungen im Bereich 
von Ausbildung und Sicherheit. Die zuneh-
mende Bedeutung digitaler Technologien, 
hybrider Lernkonzepte und individuell ge-
stalteter Unterrichtsformate stellt hohe 
Anforderungen an Ausbildungsstätten. Mit 
dem Abschluss des Projekts im Jahr 2026 
wird das EAZS neue Massstäbe für Aus- 
und Weiterbildung im Bevölkerungsschutz 
setzen. Die Kombination aus zukunftsori-
entierter Infrastruktur, ökologischer Verant-
wortung und regionaler Verankerung macht 
die Modernisierungsmassnahmen zu ei-
nem Leuchtturmprojekt – und das EAZS zu 
einem Vorbild für andere Bildungs- und Si-
cherheitseinrichtungen.

Ein weiteres Highlight ist die Installation ei-
ner Photovoltaikanlage auf einer Fläche von 
1’400 m². Diese Anlage wird Strom für den 
jährlichen Bedarf von etwa 54 Haushalten 
erzeugen und damit einen wichtigen Bei-
trag zur regionalen Energieversorgung leis-
ten. Gleichzeitig unterstreicht das Projekt 
die Verantwortung des Bundes für den Kli-
maschutz und die Nutzung zukunftsweisen-
der Technologien.

Auch die Umgebung des Zentrums wird an-
gepasst. Das EAZS schafft ein auf heutige 
Bedürfnisse adaptiertes Umfeld, das nicht 
nur funktional, sondern auch inspirierend 
für Teilnehmende und Mitarbeitende ist. 
Flexible Unterrichtsformen, hybride Lern-
modelle und der Wunsch nach individuellen 
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten erfordern 
eine offene und dynamische Gestaltung 
des Geländes.

Regionale und gesellschaftliche Verant-
wortung

Das EAZS legt grossen Wert auf seine Rol-
le als gesellschaftlich verantwortungsvoller 
Akteur. Durch die Berücksichtigung lokaler 
Handwerksbetriebe und die Förderung re-
gionaler Wertschöpfung bleibt das Zentrum 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Schwarz-
enburg und Umgebung. 

Umbau Gebäude B. © BABS
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DIZIS: Digitalisierung 
des Zivilschutzes
Das Projekt Digitalisierung Zivilschutz (DIZIS) soll eine Verbesserung des Informationsaus-
tausches zwischen den Behörden und den Zivilschutzangehörigen ermöglichen. Es führt  
in diesem Bereich auch zu einer Harmonisierung und Standardisierung der Verwaltung und 
der Prozesse auf kantonaler Ebene. DIZIS ist eine auf den Zivilschutz zugeschnittene  
Erweiterung zum Projekt DIMILAR, Digitalisierung der Milizarmee. 2026 soll das elektroni-
sche Dienstbüchlein als Grundstein der Digitalisierung eingeführt werden.

Philippe Jungo

Das Projekt DIMILAR wurde 2021 gestar-
tet, nachdem bereits früher die Digitalisie-
rung des Dienstbüchleins angestrebt wor-
den war. Der Chef der Armee entschied, 
die Digitalisierung der Instrumente für die 
Verwaltung der Wehrpflichtigen umfassend 
anzugehen. Ziel ist, die digitalen Entwick-
lungen als Ganzes zu koordinieren, zu syn-
chronisieren und zu verwalten. Der gesam-
te Austausch der Armee mit den aktuellen, 
aber auch den künftigen und ehemaligen 
Wehrpflichtigen wird über denselben digi-
talen Kanal verlaufen – in intuitiver, präg-
nanter und zeitgemässer Form. Die Vision 
lässt sich zusammenfassen mit: «Wir sind 
agil und digitalisiert.»

Die Digitalisierung soll den administrativen 
Aufwand reduzieren und den Austausch 
zwischen den Wehrpflichtigen und den 
Behörden, insbesondere den aufbieten-
den Stellen, vereinfachen. Dienstbüchlein, 
Marschbefehle, Dienstverschiebungen und 
Urlaubsanträge – alles wird in der Armee di-
gitalisiert sein. Die Applikation ist auch mit 
PISA, dem Personalinformationssystem 
der Armee, verbunden; sie steht bereits im 
Hinblick auf den Orientierungstag zur Ver-
fügung und wird während der gesamten 
Dienstzeit eingesetzt, selbst mit den Ehe-
maligen soll der Kontakt nicht abbrechen. 
Neben dem besseren Informationsaus-

Die Eintrittstür zur Zivilschutzwelt (hier ein Mock-up) soll ein  
elegantes Layout aufweisen.

Die Mobile-Version (Mock-up) der 
neuen Anwendung.
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Drei Komponenten in zwei Phasen

Im Rahmen von DIZIS sollen in zwei Phasen 
drei Komponenten entwickelt werden: 

	■ In der ersten Phase (2025/26) geht es 
um das elektronische Dienstbüchlein. 
Tritt der Wehrpflichtige zur Rekrutie-
rung an, weiss er noch nicht, ob er der 
Armee oder dem Zivilschutz zugeteilt 
wird. Auch ist es möglich, dass später, 
bei einer Veränderung in der Tauglich-
keit, seine Daten zwischen Militär und 
Zivilschutz übertragen werden müssen. 
Daher soll das elektronische Dienst-
büchlein mit kleinen Ausnahmen (etwa 
die farbliche Darstellung und die Funkti-
onsangaben) dem Produkt aus DIMILAR 
entsprechen. Dies gewährleistet neben 
der benötigten Qualität der Daten auch 
eine einheitliche Wartung und Entwick-
lung und somit die Stabilität der Applika-
tion. Das elektronische Dienstbüchlein 
soll am 1. Juni 2026 eingeführt werden.

	■ In der zweiten Phase soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, das Aufgebot und 
die Dienstverschiebung elektronisch zu 
übermitteln. Die Inbetriebnahme ist für 
2027 geplant.

 
Mit dem Projekt DIZIS kann der Zivilschutz 
von Synergien und einem Technologie-
transfer profitieren. Der Chef der Armee hat 
dem Unterfangen zugestimmt, das Projekt-
mandat ist gutgeheissen und unterzeich-
net. In der Phase 1 hat die Entwicklung im 
Januar 2025 begonnen. Für Phase 2 wird 
das weitere Vorgehen mit den Kantonen ab-
gesprochen. Die Gespräche sollen im Mai 
2025 abgeschlossen werden.

DIZIS erweist sich für den Bevölkerungs-
schutz als eine sehr interessante Gelegen-
heit zur Digitalisierung von Prozessen und 
für die Interaktion mit der Zivilgesellschaft. 

tausch und der Datenverwaltung bewirkt die 
Applikation, die auch auf das Smartphone 
geladen werden kann, eine höhere Identi-
fikation mit der Armee.

DIMILAR für den Zivilschutz erweitert

DIMILAR begleitet alle Stellungspflichtigen 
von den Orientierungstagen bis zur Rekru-
tierung und bietet die nötigen Informatio-
nen, damit sie an der Rekrutierung best-
möglich vorbereitet sind und bei der Wahl 
ihrer Funktion mitreden können. Es werden 
deshalb auch die Möglichkeiten und Beson-
derheiten des Zivilschutzes berücksichtigt.

Den Personen, die an der Rekrutierung 
nicht der Armee zugeteilt werden, steht DI-
MILAR grundsätzlich nicht mehr zur Verfü-
gung. In diese Bresche springt nun das Pro-
jekt Digitalisierung Zivilschutz (DIZIS): Die 
geplante Ergänzung zu DIMILAR wird dem 
Zivilschutz das gleiche Technologieniveau 
wie der Armee ermöglichen und damit eine 
«Zwei-Klassen-Gesellschaft» vermieden. 
DIZIS führt zu kürzeren Kommunikations-
wegen und Effizienzsteigerung und bietet 
den Zivilschutzangehörigen ein modernes, 
attraktives Umfeld. Zudem ergänzt DIZIS 
das 2016 in Betrieb genommene PISA ZS 
und berücksichtigt die Digitalisierung im 
Bereich der Erwerbsersatzordnung (EO). 
In dieses Digitalisierungsprojekt, das auch 
die EO-Kontrollen vereinfachen wird, ist das 
BABS seit Beginn eingebunden.

Dank DIMILAR und DIZIS wird dieses Bild bald  
Geschichte sein. Am 1. Juni 2026 soll das  
elektronische Dienstbüchlein eingeführt werden.
© VBS Mediathek



| 29  

Der Anteil der Freiwilligen ist heute ge-
ring. 2024 wurden gerade mal 136 Freiwil-
lige für den Zivilschutz rekrutiert, 82 Frau-
en und 54 Männer. Das Potential ist dafür 
umso grösser. Erfahrungsgemäss sind Frei-
willige motiviert, engagiert und stärken den 
Zivilschutz in allen Bereichen; heutzutage 
mehrheitlich in den Careteams (2024 wa-
ren es 81 Rekrutierte), die dem Zivilschutz 
zugeordnet sind. Die Freiwilligen tragen 
dazu bei, dass bei Naturkatastrophen oder 
in anderen Krisensituationen in ihrer Wohn-
region rasch und wirkungsvoll reagiert wer-
den kann. Freiwillige bilden zudem oft eine 
wichtige Schnittstelle zur Bevölkerung. Sie 
sind in den jeweiligen Gemeinden verwur-
zelt und kennen die lokalen Gegebenheiten. 
Viele Zivilschutzangehörige leisten auch 
nach absolvierter Dienstpflicht freiwillig Zi-
vilschutz.

Die Anzahl der jährlich neu für den Zivil-
schutz Rekrutierten liegt weit unter dem 
Bedarf, so dass der Zivilschutz die Leis-
tungsaufträge nicht mehr in vollem Umfang 
erfüllen kann. Dadurch werden die Unter-
stützung der Partnerorganisationen im Kri-
senfall und der Bevölkerungsschutz insge-
samt geschwächt. 

Ein grosses Potential 

Der Einbezug von Freiwilligen trägt zur Ali-
mentierung des Zivilschutzes bei. Der Zi-
vilschutz basiert zwar auf einer nationalen 
Dienstpflicht, steht aber auch weiteren Be-
völkerungsgruppen offen. Freiwillig Schutz-
dienst leisten können:

	■ Frauen mit Schweizer Bürgerrecht  
ab dem Tag, an dem sie 18 Jahre alt 
werden;

	■ in der Schweiz niedergelassene  
Ausländerinnen und Ausländer ab dem 
Tag, an dem sie 18 Jahre alt werden;

	■ Männer, die aus der Schutzdienstpflicht 
entlassen sind;

	■ Männer, die nicht mehr militär- oder  
zivildienstpflichtig sind.

Freiwillige für den 
Zivilschutz
Der Zivilschutz ist die zentrale Säule im Schweizer Bevölkerungsschutz. Er leistet schnell 
und effizient Unterstützung und schützt die Bevölkerung bei Katastrophen und Notlagen 
sowie bei einem bewaffneten Konflikt. Seit geraumer Zeit hat der Zivilschutz in einigen  
Kantonen Bestandesprobleme. Dies beeinträchtigt die Einsatzbereitschaft und somit die 
Effektivität der Krisenbewältigung. Um dem entgegenzuwirken, sind verschiedene  
Massnahmen und Kampagnen erforderlich. Dazu gehört die Motivation von Freiwilligen zur 
aktiven Mitwirkung im Zivilschutz.

Gruppe Personelles und Rekrutierung Zivilschutz
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Freiwillige sind in Rechten und Pflichten den 
Schutzdienstpflichtigen gleichgestellt. Sie 
starten in der Regel mit einer Grundausbil-
dung, durchgeführt vom jeweiligen Kanton. 
Danach können sie sich in den verschie-
denen Bereichen des Zivilschutzes enga-
gieren, je nach Fähigkeiten und Interessen. 
Auch sämtliche Kaderstufen stehen ihnen 
offen. Sie verpflichten sich grundsätzlich für 
mindestens drei Jahre und werden spätes-
tens aus der Schutzdienstpflicht entlassen, 
wenn sie eine Altersrente beziehen. 

Die Einsätze im Zivilschutz sind vielfältig 
und hängen von den jeweiligen Notwen-
digkeiten sowie den persönlichen Qualifi-
kationen ab. Angesichts der zunehmenden 
Häufigkeit und Intensität von Naturkatast-
rophen ist ein weiterer Bestandesrückgang 
beim Zivilschutz vielerorts nicht zu verkraf-
ten. Deshalb wird das Engagement Freiwil-
liger immer wichtiger.

Auch ein Gewinn für die Freiwilligen

Durch den Einsatz von Freiwilligen gewin-
nen nicht nur der Zivilschutz und die zu 
schützende Bevölkerung, sondern auch die 
Freiwilligen selbst: Sie erhalten spannende 
Ausbildungen und lernen Leute aus der Re-
gion kennen, mit denen sie in einem moti-
vierten Team zusammenarbeiten. Dies wirkt 
sich positiv aus auf die Integration insbe-
sondere von Zugezogenen. Freiwillige kön-
nen sich für ihre Region, ihre Familien und 
Freunde engagieren und helfen, wenn es 
zu einer Katastrophe oder Notlage kommt. 
Dies bringt auch viel Befriedigung. 

Interessierte müssen ein entsprechen-
des Gesuch beim zuständigen kantona-
len Amt einreichen. Der Kanton bietet zur 
Rekrutierung auf. Eine Rekrutierung dauert 
grundsätzlich zwei Tage. Da frühere Dienst-
pflichtige schon einmal eine Rekrutierung 
durchlaufen haben, wird bei ihnen ein ver-
kürztes Verfahren angewendet.

Frauen sind im Zivilschutz besonders erwünscht. Im Bild: Max Gsell, Rekrutierungsoffizier Zivilschutz,  
im Gespräch mit Interessierten an einem Orientierungstag für Frauen in Bern.  © VBS Mediathek
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Kampagnen zur Gewinnung von  
Freiwilligen

Heute erfolgt die Gewinnung von Freiwilli-
gen meist mittels Informationskampagnen 
durch Zivilschutzorganisationen, durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda, an speziellen 
Orientierungstagen für Frauen oder in eini-
gen Kantonen neu auch an obligatorischen 
Sicherheitsveranstaltungen. Der Bundesrat 
will, wie er Mitte Januar 2025 kommuniziert 
hat, einen obligatorischen Orientierungstag 
für Schweizerinnen einführen. An diesem 
Tag, der für junge Männer bereits Pflicht ist, 
erhalten die jungen Frauen einen vertieften 
Einblick in die Möglichkeiten und Chancen 
in der Armee und im Zivilschutz. Das ver-
bessert zum einen die Chancengleichheit, 
zum anderen ist der Bundesrat davon über-
zeugt, dass sich dank vertiefter Informati-
on mehr Frauen für einen freiwilligen Dienst 
entscheiden.

Für den Zivilschutz sind aber nicht nur 
zwanzigjährige Schweizerinnen gesucht, 
auch Frauen über 40 steht der Zivilschutz 
offen, wenn sie sich für die Sicherheit in ih-
rer Region engagieren möchten. Ebenfalls 
sind Ausländerinnen und Ausländer mit 
Niederlassungsausweis C willkommen. Zur 
Unterstützung der Kantone und Regionen 
wird das BABS eine bundesweite Kampag-
ne lancieren. Dabei sollen Instrumente zur 
Gewinnung von Freiwilligen zur Verfügung 
gestellt werden. Das Zielpublikum soll ver-
mehrt auch über Social Media erreicht und 
für den Zivilschutz begeistert werden.

Entwicklung Schutzdiensttauglichkeit 2010 – 2024

Freiwillige können sich in den verschiedenen 
Bereichen des Zivilschutzes engagieren.  
Führungsunterstützerin mit Polycom-Funkgerät.
© VBS Mediathek
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Der IKT-
Minimalstandard für  
digitale Kulturgüter 
Imposante, landschaftsprägende Burgen, uralte, geheimnisumwobene Ruinen, identitäts-
stiftende Denkmäler von Heldinnen und Helden, in labyrinthartigen Archiven abgelegte, 
handgeschriebene Dokumente, die kaum noch jemand lesen kann, und kunstvolle  
Gemälde, die unzählige Menschen in Museen bestaunen. Das sind nur einige der Objekte, 
welche Menschen als Kulturgüter identifizieren. In der Vorstellung der meisten sind  
Kulturgüter Gegenstände aus Stein, Holz oder Papier, also aus Material zum Anfassen. 
Auch viele Kulturgüter, die heute oder morgen entstehen, werden aus festem Material  
bestehen. Aber nicht nur. 

Julian Miguez

Die Digitalisierung hat auch die Welt der 
Kulturgüter erreicht. Unzählige Archive, 
Bibliotheken und Museen sorgen sich um 
den Erhalt des Kulturerbes und beherber-
gen grosse Mengen an digitalen Kultur-
gütern. Zum einen werden durch diese In-
stitutionen bereits bestehende Objekte 
digitalisiert, beispielsweise Archivbestän-
de, wie eine Tageszeitung oder mittelal-
terliche Handschriften. Dazu zählen auch 
Kunstsammlungen in Museen, die digital 
zur Verfügung gestellt werden, oder mit 
Drohnen aufgenommene 3D-Modelle von 
archäologischen Stätten.

Zum anderen entstehen aber heutzutage 
und in Zukunft wohl immer mehr Kultur-
güter, die born-digital sind. Das bedeutet, 
dass sie digital erzeugt wurden und ent-
sprechend auch nicht mehr in materieller 
oder analoger Form, also als «greifbare» 
Gegenstände, existieren. 

Dazu gehören etwa E-Books, digitale Bilder, 
Fotografien, Videos und Musik, aber auch 
Computerspiele und Computerprogramme 
oder wissenschaftliche Daten. 

Digitale Welt wandelt sich ständig

Menschen konsumieren Kultur heute vor 
allem digital. So ist es möglich, nach sei-
nen Ururgrosseltern in Taufbüchern zu for-
schen, ohne staubige Archive zu durchfors-
ten, Schlösser und Ruinen auf virtuellen 
Rundgängen zu entdecken oder bequem 
von zuhause aus die Kunstwerke der gros-
sen Meisterinnen und Meister zu bestau-
nen. Die Digitalisierung der Kultur hat also 
zweifelsohne gewichtige Vorteile.

Kulturgüter sind zugänglicher geworden 
und das Potential der Digitalisierung ist 
noch keinesfalls ausgeschöpft, aber digita-
le Kulturgüter stellen auch neue Herausfor-
derung dar. Dies betrifft etwa die Erhaltung:  
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Ausschnitt aus der Collage des Webarchivs der Schweiz der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB).  
Die NB sammelt relevante Websites der Schweiz mit dem Ziel, dieses Kulturgut zu erhalten. Jedes Bild stellt eine Website dar. 
Das Archiv umfasst, Stand November 2024, 106’847 Websites. https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/collage/

Übung des Zivilschutzes im Rahmen des Manövers  
«Dreizack 1986». Digitales Bild aus der Historischen  

Mediathek des VBS.  © VBS Mediamatik

Materielles Kulturgut ist in der Regel lang-
lebig. Stein, Holz, Papier und Pergament, 
das Hunderte, ja teils Tausende von Jah-
ren alt ist, bleibt uns noch lange erhalten, 
wenn es entsprechend gepflegt wird. Er-
haltung, Konservierung und Restaurierung 
lauten die Schlüsselwörter. Doch wird mit 
digitalen Kulturgütern ebenso achtsam 
umgegangen? Digitales Kulturgut ist kurz-
lebiger, denn die digitale Welt wandelt sich 
viel schneller als die materielle. Wird digi-
tales Kulturgut so aufbewahrt, damit es die 

Jahrhunderte überlebt? Und wer garantiert, 
dass in zehn, zwanzig oder gar hundert Jah-
ren zur Verfügung stehende Soft- und Hard-
ware erlauben, auf heute entstandene Do-
kumente, Bilder und Videos zuzugreifen? 
Schon heute lassen sich veraltete Doku-
menttypen kaum noch öffnen... 

Neben der Herausforderung der Lang-
zeitarchivierung werden digitale Kulturgü-
ter aber auch durch konventionelle Risi-
ken bedroht. Digitale Kulturgüter befinden 
sich nicht im luftleeren Raum, sondern sind 
physisch auf Servern und Speichermedien 
abgelegt. Dies bedeutet, dass sie – gleich 
wie Burgen, Ruinen und Schriftdokumen-
te – Naturkatastrophen, Angriffen oder un-
sachgemässer Handhabung ausgesetzt 
sind. Zusätzlich sind digitale Kulturgüter 
auch durch Cyber-Risiken bedroht. Cyber-
Angriffe oder der Ausfall der IT-Systeme 
können zum irreversiblen Verlust von digi-
talen Kulturgütern führen. 

Initiative der EKKGS und des BABS

Digitale Kulturgüter müssen also genauso 
wie ihre physischen Pendants geschützt 
und für künftige Generationen erhalten wer-
den. Die Eidgenössische Kommission für 

https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/collage/


| 34  

Kulturgüterschutz und die Gruppe Kultur-
güterschutz des BABS haben aus diesem 
Grund einen IKT-Minimalstandard für di-
gitale Kulturgüter in Auftrag gegeben. Die 
Grundlage zu diesem Standard legt der 
vom Bundesamt für wirtschaftliche Lan-
desversorgung (BWL) publizierte IKT-Mini-
malstandard, der als Massnahme gemäss 
der vom Bundesrat erlassenen «Nationa-
len Strategie zum Schutz der Schweiz vor 
Cyber-Risiken» (NSC) erarbeitet wurde. Als 
Folge davon wurden mehrere Branchen-
standards erstellt, etwa für Wasser oder 
Strom, die nun um den IKT-Minimalstan-
dard für digitale Kulturgüter erweitert wer-
den. Die Verantwortung über die IKT-Mini-
malstandards trägt neu das Bundesamt für 
Cybersicherheit (BACS).

Die Verantwortung zum Schutz digita-
ler Kulturgüter liegt grundsätzlich bei den 
bewahrenden Institutionen. Der IKT-Mini-
malstandard für digitale Kulturgüter richtet 
sich darum an sämtliche Organisationen, 
die sich um den Erhalt und die Pflege di-
gitaler Kulturgüter kümmern, und dient als 
Richtschnur für die Verbesserung der IKT-
Resilienz. Primär von grossen Institutionen 
und Betreibern kritischer Infrastrukturen 
sollte der Standard vollumfänglich umge-
setzt werden, er bietet aber auch mittleren 
und kleinen Institutionen ein Fundament zur 
Steigerung ihrer IKT-Resilienz. 

Der Standard gibt eine Einleitung in das di-
gitale Kulturerbe der Schweiz und bietet 
dann einen Überblick über die zu schützen-
den kritischen Systeme und Prozesse. Als 
Grundlage des Standards dient ein «Defen-
se-in-Depth-Ansatz», der eine mehrstufige 
Strategie gegenüber Cyber-Bedrohungen 
verfolgt. Um Cyber-Risiken zu analysieren 
und zu bewältigen, führt der Standard ein 
«Cybersecurity Framework» ein und schlägt 
konkrete Sicherheitsmassnahmen vor. De-
ren modularer Aufbau vereinfacht es ins-
besondere kleinen und mittleren Institutio-
nen, sich auf ausgewählte Massnahmen zu 
konzentrieren.

Drei Kategorien von Massnahmen

Die Massnahmen umfassen grundsätzlich 
drei Kategorien: Zu den organisatorischen 
Massnahmen gehören beispielsweise die 
Etablierung eines umfassenden Sicher-
heitsmanagements, die Schulung und Sen-
sibilisierung des Personals oder die Erstel-
lung eines Konzepts zur Datensicherung. 
Unter die technischen Massnahmen fallen 
etwa die Absicherung von Servern, die si-
chere Nutzung von Wechseldatenträgern 
oder die Sicherheit von Netzwerken in IT-
Systemen.
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Zum Dritten werden physische Massnah-
men vorgeschlagen; dazu gehören die phy-
sische Sicherheit von Gebäuden, in denen 
IT-Systeme betrieben werden, Anforderun-
gen an Serverräume oder die sichere Auf-
bewahrung von Datenträgern. 

Mit der Publikation des IKT-Minimalstan-
dards in den drei Landessprachen und in 
Englisch hat das BABS einen Meilenstein 
in der Sicherheit von digitalen Kulturgütern 
erreicht. Die Arbeit ist aber noch nicht ab-
geschlossen. Zum einen ist die digitale Welt 
in stetigem Wandel. Der Standard muss da-
rum periodisch aktualisiert werden. Zum 
anderen ist der Minimalstandard ein Doku-
ment, das sich aufgrund seiner Komplexität 

an Spezialistinnen und Spezialisten wen-
det, vornehmlich an IKT-Verantwortliche. Es 
ist darum angezeigt, dass auf der Grund-
lage dieses Dokuments vereinfachte Gui-
delines, Merkblätter oder Mustervorlagen 
entstehen, die einerseits zu Schulungszwe-
cken eingesetzt werden können und ande-
rerseits auch weniger IKT-affine Personen 
ansprechen.

Druckgrafik von Zürich um 1540. Digitalisat aus der Zentralbibliothek Zürich, zugänglich über e-rara,  
eine Plattform für digitalisierte Drucke aus Schweizer Institutionen. 

Kulturgüter im Wandel der Zeit. Es existieren ganz unterschiedliche Arten von Kulturgütern: Antike Vasen aus Keramik,  
mittelalterliche Burgen aus Stein, Handschriften auf Pergament, Gemälde aus Ölfarben oder analoge Fotografien. Die Entwicklung 
neuer Technologien und Medien bringt auch neue Arten von Kulturgütern hervor. Digitale Kulturgüter, die in sich selbst  
höchst heterogen sind, sind dabei nur ein weiterer Schritt im nie endenden Prozess der Entstehung neuer Arten von Kulturgütern.

KGS IKT Minimalstandard

https://www.ncsc.admin.ch/dam/ncsc/de/dokumente/infos-unternehmen/ikt-minimalstandards/IKT-Minmalstandard-Digitale-Kulturgueter-DE.pdf.download.pdf/IKT-Minmalstandard-Digitale-Kulturgueter-DE.pdf


| 36  

Schutzräume:  
Erhalten und ergänzen
Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 ist sie wieder schlagartig in den 
Fokus gerückt – die Schutzinfrastruktur in der Schweiz mit den Schutzräumen für die  
Bevölkerung. Dieser Schutzinfrastruktur muss Sorge getragen werden und ihr Werterhalt ist 
für die nächsten Jahrzehnte sicherzustellen. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit mit  
den bestehenden Schutzräumen der Schutzbedarf bei einem bewaffneten Konflikt gedeckt 
werden kann. 

Niklaus Meier

sondere für den Schutz gegen Auswirkun-
gen von Luftangriffen und konventionellen 
Waffen, aber auch zum Schutz vor Massen-
vernichtungswaffen (ABC-Waffen). 

Lange Zeit waren Schutzräume kein The-
ma mehr. Dass die Schweiz auch nach dem 
Kalten Krieg an der generellen Pflicht zum 
Bau von Schutzräumen festhielt – wenn 
auch seit den 2000er Jahren in einem be-
schränkten Ausmass – wurde oft kritisiert 
oder belächelt und als Ausdruck einer aus 
der Zeit gefallenen «Bunkermentalität» 
wahrgenommen. Es gab verschiedene po-
litische Vorstösse, die darauf abzielten, die 
Schutzräume respektive die Schutzraum-
baupflicht abzuschaffen mit dem Argu-
ment, dass unterirdische Schutzräume kei-
nen Sinn und Zweck mehr hätten und gegen 
Bedrohungen wie den Klimawandel, Terro-
rismus oder Cyberattacken ohnehin keinen 
Schutz bieten könnten. 

Seitens BABS wurde aber immer betont, 
dass sich die sicherheitspolitische Lage ei-
nes Tages wieder verschärfen kann und ein 
bewaffneter Konflikt, der auch die Schweiz 
betrifft, längerfristig nicht völlig auszu-
schliessen ist. Der Aufbau einer umfassen-
den Schutzinfrastruktur ist eine Investition, 
die Jahrzehnte braucht, und wäre heute 
kaum mehr von Grund auf zu realisieren 

Die sicherheitspolitische Situation in Euro-
pa hat sich mit dem Ukrainekrieg grundle-
gend verändert. Ein bewaffneter Konflikt, 
der Europa und auch die Schweiz betrifft, 
ist wieder vorstellbar geworden. Dadurch 
tritt auch das entsprechende Schutzbe-
dürfnis der Bevölkerung wieder in den Vor-
dergrund. Nicht nur der Ukrainekrieg, son-
dern auch andere Konflikte (z. B. im Nahen 
Osten) machen deutlich, dass die Zivilbe-
völkerung massiv betroffen ist, sei es durch 
Kampfhandlungen am Boden oder durch 
Angriffe mit weitreichenden Waffensyste-
men wie Marschflugkörper, ballistische Ra-
keten oder Drohnen. Die privaten und öf-
fentlichen Schutzräume in der Schweiz 
bieten auch heute noch einen guten Schutz 
gegen Angriffe dieser Art. Die Bevölkerung 
braucht in erster Linie Schutz in der Nähe 
des Wohnorts, in zweiter Linie Schutz in der 
Nähe des Arbeitsorts.

Im Kalten Krieg aufgebaut –  
heute wieder aktuell 

Die schweizerische Schutzinfrastruktur mit 
den Schutzräumen für die Bevölkerung wur-
de im Kalten Krieg seit den 1960er Jahren 
konzipiert und aufgebaut. Die Schutzräume 
wurden im Hinblick auf ein flächendecken-
des kriegerisches Ereignis erstellt, insbe-
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(die Investitionskosten für die bestehende 
Schutzinfrastruktur belaufen sich auf rund 
12 Mia. Franken). Im Weiteren wurde darauf 
hingewiesen, dass Schutzräume auch bei 
Katastrophen und Notlagen als Notunter-
künfte dienen können.

Mit dem Ukrainekrieg hat sich die Wahrneh-
mung in Bezug auf Schutzräume schlagar-
tig geändert. Die Ereignisse in der Ukrai-
ne führen wieder deutlich vor Augen, dass 
die Bevölkerung in einem bewaffneten Kon-
flikt nach wie vor auf eine Schutzinfrastruk-
tur – wie eben Schutzräume – angewiesen 
ist, um den physischen Schutz und damit 
das Überleben der Menschen zu gewähr-
leisten. Ohne eine Schutzinfrastruktur wäre 
die Bevölkerung Angriffen schutzlos aus-
geliefert. Dies hätte auch eine hohe Anzahl 
von Todesopfern und Verletzten zur Folge 

und würde die Rettungs- und Einsatzkräf-
te und das in einer solchen Lage ohnehin 
schon stark belastete Gesundheitswesen 
überfordern. 

Werterhalt sicherstellen und die mobile 
Bevölkerung schützen 

Die bestehende Schutzinfrastruktur in der 
Schweiz mit den privaten und öffentlichen 
Schutzräumen ist der zentrale Faktor, um 
die Bevölkerung vor den Auswirkungen ei-
nes bewaffneten Konflikts zu schützen. 
Deshalb wird weiterhin am Prinzip des Kol-
lektivschutzes durch die Schutzräume – «je-
der Einwohnerin und jedem Einwohner ein 
Schutzplatz in der Nähe des Wohnorts» – 
festgehalten. Folglich wird auch die Zuwei-
sungsplanung (ZUPLA) der Schutzräume  

Werterhalt sicherstellen

Angesichts der veränderten globalen Sicherheitslage will der Bundesrat die beste-
hende Schutzbauinfrastruktur erhalten und hat dazu an seiner Sitzung vom 23. Ok-
tober 2024 eine Revision der Zivilschutzverordnung (ZSV) in die Vernehmlassung 
geschickt (bis 7. Februar 2025). Kernpunkte sind der Ersatz alternder Schutzbaukom-
ponenten, die Anpassung der Schutzraumbaupflicht sowie die Erhöhung der Ersatz-
beiträge. Damit soll die Widerstandsfähigkeit der Schweiz im Falle eines bewaffneten 
Konflikts gewährleistet werden.

In einer Metrostation in Kiew suchen Menschen Schutz vor russischen Angriffen.  © Keystone
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Dies bedeutet einerseits, dass kaum mehr 
von einem permanenten Aufenthalt in den 
Schutzräumen über Tage oder sogar Wo-
chen hinweg auszugehen ist. Die Bevölke-
rung geht in die Schutzräume, wenn ein An-
griff droht und nur so lange, bis die Gefahr 
vorüber ist. Andererseits bräuchte es bei 
sporadischen Angriffen mit konventionellen 
weitreichenden Waffensystemen primär in 
grossen Städten und Ballungszentren zu-
sätzliche alternative Schutzeinrichtungen 
für Pendlerinnen und Pendler. Diese alter-
nativen Schutzeinrichtungen sollten ei-
nen temporären Schutz gegen Explosions-
wirkungen und Splitter bieten und schnell 
erreichbar sein. Das BABS will in einem 
Projekt klären, welche unter- oder oberirdi-
schen Infrastrukturen sich dazu eignen wür-
den. Denkbar sind etwa Bahnhöfe, Tunnel, 
Garagen, verstärkte Gebäude oder die Re-
aktivierung aufgehobener Schutzräume in 
Gewerbebauten.

Trotz der gestiegenen Pendlermobilität hat 
der Schutz der Bevölkerung in den zuge-
wiesenen Schutzräumen am Wohnort nach 
wie vor Priorität, da sich – bezogen auf die 
Lebenszeit (Arbeitszeit und Freizeit) – die 
Bevölkerung überwiegend am Wohnort auf-
hält.

für die Bevölkerung am Wohnort beibehal-
ten. Um die Schutzwirkung auch in Zukunft 
sicherstellen zu können, ist der Werterhalt 
der Schutzräume unabdingbar. Auf einen 
Werterhalt zu verzichten oder die Schutz-
räume gar verfallen zu lassen, würde die 
schweizerische Schutzinfrastruktur als 
Ganzes gefährden und erfahrungsgemäss 
ein Vielfaches an Kosten verursachen. 
Mit Blick auf die aktuelle sicherheitspoliti-
sche Lage ist dies nicht zu verantworten. 
Ein wichtiger Meilenstein für den Werter-
halt bildet die laufende Revision der Zivil-
schutzverordnung mit der Anpassung der 
Bestimmungen zu den Schutzbauten (sie-
he Kasten).

Ein neues Einsatzkonzept des BABS zu 
den Schutzräumen zeigt auf, dass als Er-
gänzung zum Schutz durch die regulären 
Schutzräume am Wohnort auch diejenigen 
Personen geschützt werden sollen, die in ei-
nem bewaffneten Konflikt nach wie vor mo-
bil sind (auch um die Wirtschaft aufrechtzu-
erhalten) und sich nicht an ihrem Wohnort 
und nicht in der Nähe der zugewiesenen 
Schutzräume aufhalten. Aktuelle Konflikte 
zeigen nämlich, dass oft das Land nicht flä-
chendeckend und ständig von Kampfhand-
lungen und Angriffen betroffen ist, sondern 
in gewissen Regionen der Arbeits- und Le-
bensalltag weitergeht, wenn auch mit Ein-
schränkungen.

Auf den Punkt gebracht… 

Aussage Erkenntnis Konsequenz

Bei einem bewaffneten  
Konflikt ist die Bevölkerung  
auf eine Schutzinfrastruktur  
angewiesen.

Die Schutzräume sind der  
zentrale Faktor zum  
Schutz der Bevölkerung.  
Der Grundsatz «jeder  
Einwohnerin und jedem  
Einwohner ein Schutzplatz» gilt 
nach wie vor. 

An der Schutzraumbaupflicht 
und der Zuweisungsplanung 
wird festgehalten. Der  
Werterhalt der bestehenden 
Schutzräume ist für die  
nächsten Jahrzehnte sicherzu-
stellen. 

Die Mobilität der  
Bevölkerung hat in den letzten 
Jahrzehnten  
zugenommen. Die Distanz  
zwischen Wohn- und  
Arbeitsort hat sich vergrössert. 

Personen, die während  
eines bewaffneten  
Konflikts noch mobil sind und 
pendeln, müssen  
zusätzlich an ihrem Aufenthalts-
ort temporär  
geschützt werden. 

Insbesondere in grossen  
Städten und Ballungszentren 
müssen zusätzliche  
alternative Schutzeinrichtungen 
geschaffen werden. 
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Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben zuhause einen 
Schutzraum, der als Keller genutzt werden kann.  © BABS

Heute Tiefgarage, 
morgen Schutzraum
Bewaffnete Konflikte der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen deutlich, dass die betroffene 
Bevölkerung auf eine gute Schutzinfrastruktur angewiesen ist. In einer neuen, reich illust-
rierten Broschüre informiert das BABS über Personenschutzräume mit 200 bis 800 Plätzen 
– über deren Zweck, Aufbau, Unterhalt und Vorbereitung. Es handelt sich um die zweite 
Übersicht dieser Art. Beide Broschüren sind in erweiterter Form digital zugänglich und kön-
nen als Print bestellt werden.

Pascal Aebischer

plätze. Dies entspricht einem Deckungs-
grad von rund 100 Prozent, wobei kantonale 
Unterschiede und örtliche Lücken beste-
hen. Die Schutzräume schützen vor den 
Wirkungen konventioneller Waffen (Bom-
ben, Raketen, Drohnen etc.) und bieten im 
Extremfall auch Schutz vor chemischen, 
biologischen oder nuklearen Waffen.

Neues Informationsbedürfnis

Das Potential an Waffen blieb nach dem 
Ende des Kalten Krieges gross, und trotz 
Friedensstimmung musste bedacht wer-
den, dass sich die sicherheitspolitische 
Lage wieder verschärfen konnte und ein be-
waffneter Konflikt in der Schweiz nicht aus-
zuschliessen ist. Ohne Schutzinfrastruktur 
ist die Bevölkerung Angriffen ausgeliefert, 
was zu einer hohen Anzahl von Todesop-
fern und Verletzten und dadurch zu einer 
Überlastung der Rettungs- und Einsatzkräf-
te und des Gesundheitswesens insgesamt 
führen kann.

Deshalb ist das BABS bestrebt, zusam-
men mit seinen Partnern in den Kantonen 
die Schutzinfrastruktur zu erhalten und, wo 
noch Lücken bestehen, zu vervollständi-
gen. 

Die Schweiz baut seit den 1960er Jahren 
systematisch an einem Kollektivschutz für 
die Bevölkerung und hat dazu die Schutz-
raumbaupflicht eingeführt. Bei einem be-
waffneten Konflikt soll jeder Einwohnerin 
und jedem Einwohner ein Schutzplatz in 
der Nähe des Wohnsitzes zur Verfügung 
stehen. Heute verfügt die Schweiz in ca. 
370’000 privaten und öffentlichen Schutz-
räumen über rund neun Millionen Schutz-
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Der Aufbau einer umfassenden Schutzinf-
rastruktur ist eine langfristige Aufgabe und 
wäre kaum mehr von Grund auf zu realisie-
ren.

Nach Beginn des Krieges in der Ukraine 
nahm das Interesse der Bevölkerung an 
den Schutzräumen stark zu. Das BABS trug 
dem Bedürfnis nach Information umgehend 
Rechnung und ergänzte seine Website. In 
Form einer ersten Broschüre unter dem Ti-
tel «Der Schutzraum» entstand 2023 im Ge-
schäftsbereich Zivilschutz und Ausbildung 
(GB ZSA) zusätzlich eine reich illustrierte 
und animierte Übersicht. Sie informiert über 
die Schutzraumbaupflicht, über Zweck, 
Schutzwirkung, Aufbau und Ausrüstung der 
Schutzräume, über Unterhalt und Nutzung 
der Schutzräume in Friedenszeiten sowie 
über die Vorbereitung der Schutzräume und 
die Schutzplatzzuweisung bei einer wach-
senden Bedrohung. Im Oktober 2024 folg-
te in gleicher Aufmachung die Broschüre 
«Grosse Schutzräume».

Gleiche Schutzanforderungen, unter-
schiedliche Typen und Varianten

Das Prinzip und die schutztechnischen An-
forderungen gelten für alle Schutzräume. 
Ihre mechanische Widerstandsfähigkeit 
verdanken die Schutzräume der Hülle (Bo-
den, Wände und Decke) aus Stahlbeton und 

dem unterirdischen Standort. Öffnungen 
sind mit gepanzerten Türen und Deckeln 
verschlossen. Ein Belüftungssystem mit 
ABC-Schutzfiltern (Gasfiltern) stellt die Luft-
zufuhr sicher. Pro Person stehen (mindes-
tens) 1 m2 Bodenfläche und 2,5 m3 Raum- 
inhalt zur Verfügung. Die Schutzräume sind 
einfach, robust, pflegeleicht und kosten-
günstig konzipiert.

Trotz dieser Normierung und Standardisie-
rung gibt es unterschiedliche Typen und 
Varianten von Schutzräumen. Dies veran-
schaulichen die beiden Publikationen: Die 
erste Broschüre richtet sich an die brei-
te Bevölkerung und insbesondere an die 

Zwei reich illustrierte Broschüren des BABS informieren über die Schutzräume in der Schweiz.  © BABS

Tiefgaragen sind oft auch als Schutzräume vorgesehen und können 
mehrere hundert Schutzplätze bieten.  © BABS
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Schutzraum

vielen Eigentümerinnen und Eigentümer 
von kleinen Schutzräumen bis hin zu sol-
chen mit 200 Plätzen. Im Fokus der neuen 
Broschüre «Grosse Schutzräume» stehen 
Schutzräume mit bis zu 800 Plätzen, die Ei-
gentum von Privaten oder von Gemeinden 
sein können und über erweiterte Einrichtun-
gen, wie Küche und Trinkwassertank, ver-
fügen. Beispielhaft wird ein Schutzraum 
dargestellt, der in Friedenszeiten als Tief-
garage dient.

Verständlich durch Animationen 

Die Webversionen der Broschüren lassen 
sich am Bildschirm wie gedruckte Hefte 
durchblättern und sind mit Animationen 
und Links zu Tutorials versehen. Die Ani-
mationen in der neuen Broschüre zeigen 
etwa, wie eine Panzertüre verschlossen, wie 
ein Belüftungsgerät (Ventilationsaggregat) 
elektrisch und per Hand betrieben oder wie 
ein Wassertank über eine Notzuleitung ge-
füllt wird. Verlinkt sind Videos, die den Un-
terhalt einer Panzertüre, einer Panzerschie-
bewand und einer Abwasser-Handpumpe 
demonstrieren.

Die Broschüren können als Print («Der 
Schutzraum» mit Nummer 506.100.D, 
«Grosse Schutzräume» mit Nummer 
506.110.D) beim Bundesamt für Bauten und 
Logistik (BBL) bestellt werden unter www.
bundespublikationen.admin.ch. Beide Pro-
dukte hat das BABS in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum digitale Medien der Armee 
(DMA) realisiert.

Weitere Informationen unter 

Grosse Schutzräume verfügen über eine erweiterte Ausstattung, zum Beispiel eine Küche.  © BABS

http://www.zivilschutz.ch/schutzraum
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Zivilschutz und 
Ausbildung in Zahlen

Kennzahl 2020 2021 2022 2023 2024

Zivilschutz

Bestand des Zivilschutzes 76 067 69 686 74 442 67 324 59 815

Geleistete Diensttage im  
Zivilschutz  

544 477 450 816 400 023 379 703 399 221

Schutzbauten

Kommandoposten 811 796 795 795 825

Bereitstellungsanlagen 1 131 1 118 1 117 1 116 1 150

Ausbildungen des BABS

Teilnehmertage während  
Ausbildungen und Übungen

7 364 8 161 10 931 10 377 13 482

Kundenzufriedenheit in Kursen 84% 93% 94% 92% 93% 

Teilnehmertage im  
Eidg. Ausbildungszentrum  
Schwarzenburg (EAZS)

21 269 26 644 31 429 26 943 22 016

Kundenzufriedenheit  
Seminarinfrastruktur

92% 93% 94% 93% 90%
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Ausbildungsangebot BABS 2025 – 2026, Ausgabe Januar 2025
Als PDF auf der Webseite

Offre de cours de l’OFPP 2025 – 2026, Édition janvier 2025
Format PDF disponible en ligne

Offerta di corsi dell’UFPP 2025 – 2026, Edizione gennaio 2025
Formato PDF disponibile online

KGS PBC PCP Forum – Edition 41/2024
Als PDF auf der Webseite

Kulturgüterschutz; Handbuch – Version 2024-05
Als PDF auf der Webseite

Publikationen 2024

2025 – 2026

Ausbildungs angebot 
BABS

Ausgabe Januar 2025

Kulturgüterschutz global:  
70 Jahre Haager Abkommen von 1954
La protection des biens culturels au niveau global :  
70 ans de la Convention de La Haye de 1954
La protezione dei beni culturali a livello globale:  
70 anni di Convenzione dell’Aia del 1954

The Protection of Cultural Property Globally:  
70 Years of The 1954 Hague Convention

 KGS   PBC   PCP      

Forum
 41/2024

Handbuch

Kulturgüterschutz

Jahresbericht 2023,  
Eidgenössische Kommission für Kulturgüterschutz EKKGS
Als PDF auf der Webseite

Rapport annuel 2023,  
Commission fédérale de la protection des biens culturels CFPBC
Format PDF disponible en ligne

Rapporto annuale 2023,  
Commissione federale della protezione dei beni culturali CFPBC
Formato PDF disponibile online

Jahresbericht
2023 

Eidgenössische Kommission für Kulturgüterschutz EKKGS

Eidgenössische Kommission für Kulturgüterschutz EKKGS
Commission fédérale de la protection des biens culturels CFPBC
Commissione federale della protezione dei beni culturali CFPBC
Cumissiun federala per la protecziun dals bains culturals CFPBC

Sämtliche Publikationen sind im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 erschienen.

https://backend.babs.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-babsch-files/files/2024/12/18/707ca006-d10a-4b71-9f62-f098094919c1.pdf
https://backend.babs.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-babsch-files/files/2024/12/18/4e8517b0-9469-4f74-8083-2abb2746ceaa.pdf
https://backend.babs.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-babsch-files/files/2024/12/18/37a207c6-6350-49d7-96c0-f683e18439ad.pdf
https://backend.babs.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-babsch-files/files/2024/11/05/38428768-0720-493b-81a1-b0ba68be86f2.pdf
https://backend.babs.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-babsch-files/files/2024/09/11/167e6b15-86f5-4cfd-8d34-e54b7896d98c.pdf
https://backend.babs.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-babsch-files/files/2024/05/06/537a28f3-4ef5-4668-9ba3-be04908b8982.pdf
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Beispiele zu Formationen ziviler Mittel 
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1 Zweck 
Die Durchführung von Fremdleitungen durch Schutzräume ist gemäss TWP 1984, Art 3.4 nur gestattet, 
wenn sie «nicht gefährdende Medien» führen. Durch den Bau von Fernwärmenetzen, vor allem in städ-
tischen Gebieten, wird die Durchführung von Fernwärmeleitungen mit Mediumtemperaturen von 
>100°C durch vorgelagerte Schutzräume für die Erschliessung des Gebäudes unumgänglich.  

Das vorliegende Merkblatt definiert die Bedingungen, unter welchen Fernwärmeleitungen durch Schutz-
räume geführt werden dürfen.  

 

2 Geltungsbereich 
Das vorliegende Dokument ist eine Ergänzung zu den «TWP 1984 – Technische Weisungen für den 
Pflicht-Schutzraumbau».  

Das Merkblatt muss bei der Planung und Ausführung von Fernwärmeleitungen durch Schutzräume mit 
5 bis 200 Plätzen angewendet werden.  

Das Merkblatt richtet sich an alle Personen, die an der Planung, dem Bau, dem Unterhalt und dem 
Betrieb von Schutzräumen beteiligt sind. 

 

 

Merkblatt Nr. 2024-01 Stand: 
01.09.2024 

Durchführung von Fernwärmeleitungen durch Schutzräume  

Weisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS) zur kantonalen Bedarfs­
planung für Schutzanlagen der Führungsorgane und Zivilschutzorganisationen 
(BedplaS) 

Kommandoposten (KP) und Bereitstellungsanlagen (BSA) 
vom 1. Januar 2024 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), 
gestützt auf Artikel 91 Absatz 3 der Zivilschutzverordnung vom 11. November 20201, 
erlässt folgende Weisungen: 

Ziffer 1 Zweck 

11 Kommandoposten und Bereitstellungsanlagen 
Diese Weisungen regeln die Verwendung der bestehenden Kommandoposten KP und Bereitstellungsanlagen BSA (nachfol­
gend «Schutzanlagen») bei Katastrophen, in Notlagen und bewaffneten Konflikten. Die Weisungen basieren auf der Verord­
nung über den Zivilschutz ZSV (Zivilschutzverordnung, ZSV (Stand 02. Juni 2021 / 520.11 )), dem Bundesgesetz über den 
Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (20. Dezember 2019)) und auf dem Kon­
zept «Schutzbauten - Planungsgrundlage für die Weiterentwicklung und den Werterhalt der Schutzräume, Kommandoposten 
und Bereitstellungsanlagen» vom 01. Mai 2023. 

Ziffer 2 Allgemeine Bestimmungen 

21 Allgemeine Grundsätze 
Die Anzahl Schutzanlagen der kantonalen (KFO) und regionalen (RFO) Führungsorgane und Zivilschutzorganisationen (ZSO) 
richtet sich nach dem Bedarf der Kantone und den Vorgaben von Artikel 92 Absatz 1 und 2 ZSV. Die Kantone legen den 
effektiven kantonalen Bedarf in Absprache mit den RFO, ZSO und Eigentümern sowie anhand der Vorgaben und Kriterien 
Ziffer 3 fest. 
Die Bedarfsplanung dient den Kantonen zur regelmässigen Überprüfung ihres Bedarfs an Schutzanlagen. Sie halten in ihrer 
Bedarfsplanung für jede einzelne Schutzanlage fest, ob diese weiterhin benötigt wird. überzählige Schutzanlagen werden auf­
gehoben, umgenutzt oder stillgelegt. Die Aufhebung, Umnutzung und Stilllegung richtet sich nach Art. 102 der ZSV. 
Für die Auswahl der Standorte ist der jeweilige Kanton zuständig. 
Die Bedarfsplanung der Kantone unterliegt der Genehmigung durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS). Schutz­
anlagen, die nicht in der genehmigten Bedarfsplanung enthalten sind, können die Kantone, ZSO oder Eigentümer in Eigenver­
antwortung weiter betreiben. Sie werden vom Bund nicht mehr finanziert. 

Ziffer 3 Vorgaben und Kriterien für die Auswahl von Schutzanlagen für die kantonale Bedarfsplanung 

31 Vorgaben für die Bedarfsplanung für Schutzanlagen der Zivilschutzorganisationen und Führungsorgane ge­
mäss der Verordnung über den Zivilschutz ZSV Art. 92 

Art, Anzahl und Typ der Schutzanlagen richten sich nach dem Bedarf der Kantone für den Einsatz bei Katastrophen, in Notla­
gen: 

a) Jedes KFO und RFO verfügt über einen KP.
b) Die ZSO verfügen über die zur geschützten Unterbringung ihres Personals und Materials erforderlichen BSA.
c) Für den Fall eines bewaffneten Konflikts ist zusätzlich eine Reserve an BSA von maximal 30 % der Sollbestände

einzuplanen.2
In begründeten Fällen, die durch ein entsprechendes Gesuch eingegeben werden, kann das BABS eine von den unter a und b 
definierten Vorgaben abweichende Bedarfsplanung genehmigen. Damit wird den unterschiedlichen Voraussetzungen in den 
Kantonen Rechnung getragen. Zu diesen Fällen zählen insbesondere spezielle politische, geografische oder topografische Ver­
hältnisse. Die Abweichung darf jedoch maximal 50 % betragen (Ziffer 4 Abschnitt 46). 
Die Kantone sorgen dafür, dass die Schutzanlagen sowohl technisch wie personell entsprechend ihrer Funktion betrieben wer­
den. 

SR 520.11 2 Gemäss Umsetzungsbericht Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ vom 6. Juli 2016 Kapitel 4.3.2 
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